
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, den 18. Juni 2025

reporting



EINLADUNG HAUPTVERSAMMLUNG 2025

MINDESTINFORMATIONEN NACH § 125 ABS. 1 AKTG I.V.M. § 125 ABS. 5 AKTG, ARTIKEL 4 ABS. 1 
SOWIE TABELLE 3 BLÖCKE A BIS C DES ANHANGS DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG 
(EU) 2018/1212

ART DER ANGABE BESCHREIBUNG

A. INHALT DER MITTEILUNG

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses SYT062025oHV

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: NEWM]

B. ANGABEN ZUM EMITTENTEN

1. ISIN DE0005178008

2. Name des Emittenten Softing AG

C. ANGABEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

1. Datum der Hauptversammlung 18.06.2025
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 20250618]

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 08:00 UTC]

3. Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: GMET]

4. Ort der Hauptversammlung Bürgerhaus Haar
Kirchenplatz 1, 85540 Haar
Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum 27.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 
2018/1212: 20250527]

6. Uniform Resource Locator (URL) https://www.softing.com/hauptversammlung



3

SOFTING AG, HAAR

EINDEUTIGE KENNUNG DES EREIGNISSES:
SYT062025OHV
ISIN DE0005178008

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die

am 18. Juni 2025, um 10:00 Uhr (MESZ),

im Bürgerhaus Haar
Kirchenplatz 1, 85540 Haar
stattfindet.

Sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats beabsichtigen, während der gesamten Dauer an 
der Hauptversammlung teilzunehmen.

TAGESORDNUNG

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammen-
gefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern, des erläuternden Berichts des Vor-
stands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für 
das Geschäftsjahr 2024

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 wird nicht erfolgen. § 175 Abs. 1 Satz 1 Aktien­
gesetz (AktG) sieht lediglich vor, dass der Vorstand die Hauptversammlung zur Entgegennahme u.a. 
des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts und bei einem Mutterunternehmen auch 
zur Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
einzuberufen hat. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der Hauptversamm­
lung u.a. den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrats und - bei börsennotierten 
Gesellschaften - einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sowie bei einem 
Mutterunternehmen auch den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bericht des Auf­
sichtsrats hierüber zugänglich zu machen.

Sämtliche vorstehenden Unterlagen werden in der Hauptversammlung näher erläutert. Sie sind vom 
Tag der Einberufung an über die Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.softing.com/hauptversammlung

zugänglich und werden der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich gemacht.
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2.	 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024

Nach Auffassung des Vorstands und des Aufsichtsrats sind aufgrund der schwierigen Konjunkturlage 
in den Bereichen Maschinenbau und Prozessindustrie neben dem bereits eingeleiteten Effizienz- und 
Fokusprogramm „Core“ weitere Maßnahmen, insbesondere zur Liquiditätssicherung, erforderlich, um 
dem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld adäquat zu begegnen. Nach sorgfältiger Abwägung 
der Vor- und Nachteile aus Sicht der Aktionäre der Gesellschaft soll daher die Dividendenzahlung für 
das Geschäftsjahr 2024 ausgesetzt werden. Die dadurch im Unternehmen verbleibende Liquidität soll 
zur weiteren Stärkung der Kapitalbasis und zur Finanzierung von Produktentwicklungen verwendet 
werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 ausge­
wiesenen Bilanzgewinn von EUR 2.988.869,01 in voller Höhe, d.h. in Höhe von EUR 2.988.869,01, auf 
neue Rechnung vorzutragen.

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vor­
stands für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

4.	 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Auf­
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen. 

5.	 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Ge-
schäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor,

die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, Zweigniederlassung München, 
Denninger Straße 84, 81925 München,

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen.

Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung München, hat gegen­
über dem Aufsichtsrat erklärt, dass keine geschäftlichen, finanziellen, persönlichen oder sonstigen Be­
ziehungen zwischen ihr, ihren Organen und Prüfungsleitern einerseits und dem Unternehmen und sei­
nen Organmitgliedern andererseits bestehen, die Zweifel an ihrer Unabhängigkeit begründen können.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme 
durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 
Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 (EU-Abschlussprüferverordnung) auferlegt wurde.
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6.	 Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbe-
richts für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat haben einen Vergütungsbericht gemäß § 162 AktG für das Geschäftsjahr 
2024 erstellt, der von dem Abschlussprüfer geprüft wurde. Der Vergütungsbericht einschließlich des 
Prüfungsvermerks des Abschlussprüfers ist über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.
softing.com/hauptversammlung zugänglich und wird auch während der Hauptversammlung zugäng­
lich sein.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

Der von Vorstand und Aufsichtsrat erstellte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 wird gebil­
ligt.

7.	 Beschlussfassung über die Bestätigung des Vergütungssystems für den Vorstand

Gemäß § 120a Abs. 1 AktG beschließt die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft über 
die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder bei je­
der wesentlichen Änderung des Vergütungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre. Dabei ist ein 
das bestehende Vergütungssystem bestätigender Beschluss nach § 120a Abs. 1 Satz 4 AktG zulässig. 

Das derzeit der Vorstandsvergütung zugrundeliegende Vergütungssystem für die Mitglieder des Vor­
stands der Softing AG wurde vom Aufsichtsrat am 19. März 2021 beschlossen und durch die Hauptver­
sammlung am 5. Mai 2021 gebilligt. 

Der Aufsichtsrat der Softing AG hat das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder überprüft und 
ist der Auffassung, dass die im Jahr 2021 im Vergütungssystem festgelegte Vorstandsvergütung mit 
Blick auf ihre Höhe und Ausgestaltung weiterhin im Interesse der Gesellschaft liegt und in einem an­
gemessenen Verhältnis zu den Aufgaben sowie der Lage der Gesellschaft steht. Der Aufsichtsrat sieht 
somit keinen Anpassungsbedarf bei der bestehenden Vergütung und dem zugrundeliegenden Vergü­
tungssystem für die Mitglieder des Vorstands und hat dementsprechend am 18. März 2025 beschlos­
sen, das bestehende Vorstandsvergütungssystem unverändert fortbestehen zu lassen.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, das bestehende Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder zu 
bestätigen.

Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder ist über die Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.softing.com/hauptversammlung zugänglich und wird auch während der Hauptversamm­
lung zugänglich sein.
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8.	 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 und die Schaf-
fung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts 
sowie über die entsprechende Satzungsänderung

Der Vorstand hat mit Beschluss vom 25. September 2024 von der in § 4 Abs. 3 der Satzung enthalte­
nen Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2022) mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats in Höhe von EUR 820.500,00 Gebrauch gemacht; das Genehmigte Kapital 2022 beträgt 
dementsprechend derzeit noch bis zu insgesamt EUR 3.732.190,00. Um der Gesellschaft auch zukünf­
tig den vollen Handlungsspielraum und die größtmögliche Flexibilität hinsichtlich der Stärkung ihres 
Eigenkapitals einzuräumen, soll das noch bestehende Genehmigte Kapital 2022 aufgehoben und ein 
neues Genehmigtes Kapital 2025 geschaffen werden. Dabei soll auch die durch das Zukunftsfinanzie­
rungsgesetz erweiterte Möglichkeit zum vereinfachten Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG in Höhe von maximal 20 % des Grundkapitals vorgesehen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

a)	 Die in § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grund­
kapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 5. Mai 2027 einmalig oder mehr­
fach um bis zu insgesamt EUR 3.732.190,00 durch Ausgabe von bis zu 3.732.190 neuen, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2022), wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des unter den nachfolgenden Buchsta­
ben b) und c) bestimmten neuen Genehmigten Kapitals 2025/I und der entsprechenden Satzungs­
änderung in das Handelsregister der Gesellschaft aufgehoben, soweit sie im Zeitpunkt der Aufhe­
bung noch nicht ausgenutzt worden ist.

b)	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18. Juni 2030 (ein­
schließlich) das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 
4.962.940,00 durch Ausgabe von bis zu 4.962.940 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025/I). Dabei ist den Aktionä­
ren grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Wei­
se eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach § 186 Abs. 
5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktio­
nären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszu­
schließen, 

-	 soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen;

-	 wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung der Aktien zum Zwe­
cke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen (ein­
schließlich der Erhöhung bestehender Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs von ande­
ren Vermögensgegenständen oder Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt;

-	 wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien entfallende 
Anteil am Grundkapital insgesamt weder 20 % des zum Zeitpunkt der Eintragung dieser Ermäch­
tigung bestehenden Grundkapitals noch 20 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 
bestehenden Grundkapitals übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen­
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preis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser 
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss 
des Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berück­
sichtigen;

-	 soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft ausgegebenen Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder Erfüllung ei­
ner Wandlungspflicht zustehen würde.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ka­
pitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2025/I und ihrer Durchführung festzulegen. Der 
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Durchfüh­
rung der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2025/I jeweils anzupassen.

c)	 § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:

„(3)	 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18. Juni 2030 (ein-
schließlich) das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 
EUR 4.962.940,00 durch Ausgabe von bis zu 4.962.940 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025/I). Da-
bei ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche Bezugs-
recht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditin
stitut oder einem nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Institut mit der Verpflichtung 
übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das ge-
setzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

-	soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen;

-	wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung der Aktien zum 
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-
men (einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligungen) oder zum Zwecke des Erwerbs 
von anderen Vermögensgegenständen oder Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt;

-	wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen Aktien entfallen-
de Anteil am Grundkapital insgesamt weder 20 % des zum Zeitpunkt der Eintragung dieser 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals noch 20 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der neu-
en Aktien bestehenden Grundkapitals übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien 
den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauch-
machen dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG zu berücksichtigen;

-	soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft ausgegebenen Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder Erfüllung 
einer Wandlungspflicht zustehen würde.
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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ka-
pitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2025/I und ihrer Durchführung festzulegen. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Durchfüh-
rung der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigtem Kapital 2025/I jeweils anzupassen.“

	 Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß § 203 Abs. 2  
Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts

Der Vorstand hat zu Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung am 18. Juni 2025 einen schriftli­
chen Bericht über die Gründe für den möglichen Ausschluss des Bezugsrechts nach §§ 203 Abs. 2 Satz 
2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet, der nachfolgend wiedergegeben ist. Der Bericht ist von der Einbe­
rufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.softing.
com/hauptversammlung zugänglich und wird auch während der Hauptversammlung zugänglich sein.

„Da das bestehende Genehmigte Kapital 2022 bereits teilweise ausgenutzt wurde, soll es aufgeho­
ben und durch ein neues Genehmigtes Kapital 2025/I ersetzt werden. Mit der vorgeschlagenen neu­
en Ermächtigung wird der Vorstand in die Lage versetzt, künftig im Rahmen des Genehmigten Kapitals 
2025/I die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen Erfordernissen anzupassen. Bei 
der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025/I haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht, 
wobei auch ein mittelbares Bezugsrecht gewährt werden kann. Es ist jedoch vorgesehen, das Bezugs­
recht der Aktionäre in nachfolgenden Fällen auszuschließen:

-	 Der Vorstand soll ermächtigt werden, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats zum Ausgleich von Spitzenbeträgen auszuschließen. Für die Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts bei Spitzenbeträgen sind ausschließlich technische Gründe maßgeb­
lich. Hierdurch soll es dem Vorstand im Einzelfall ermöglicht werden, ein glattes Bezugsverhältnis 
herzustellen. Dies erleichtert die Abwicklung von Bezugsrechten und erspart zusätzlichen Aufwand. 
Der mögliche Verwässerungseffekt ist auf Grund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

-	 Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
auszuschließen, wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen 
oder von Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligungen) 
oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen 
oder von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden. Diese Ermächtigung zum Aus­
schluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen aus Genehmigtem Kapital soll der Gesellschaft die 
Möglichkeit geben, in geeigneten Fällen Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Un­
ternehmensteile sowie sonstige Vermögensgegenstände oder Forderungen gegen die Gesellschaft 
gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft zu erwerben oder sich mit anderen Unternehmen 
zusammenschließen zu können. Die Gesellschaft hat damit ein Instrument, eventuelle Akquisiti­
onsmöglichkeiten unter Zuhilfenahme flexibler und liquiditätsschonender Finanzierungsmöglich­
keiten zu realisieren. Die Möglichkeit, rasch und erfolgreich auf entsprechende vorteilhafte Ange­
bote oder sich bietende Gelegenheiten reagieren zu können, dient dabei auch dem Erhalt und der 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft. Die Ermächtigung erstreckt sich insbeson­
dere auf den Erwerb von Beteiligungen im Rahmen sogenannter „share deals“, d. h. durch den Er­
werb von Gesellschaftsanteilen, sowie auf den Erwerb im Rahmen sogenannter „asset deals“, d. h. 
die Übernahme eines Unternehmens oder Unternehmensteils mittels Erwerbs der sie bestimmen­
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den Vermögensgegenstände, Rechte, Vertragspositionen und Ähnlichem. Die Möglichkeit, im Ein­
zelfall Forderungen gegen die Gesellschaft durch die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zurück­
führen zu können, hat ebenfalls den Vorteil, dass eine Belastung der Liquidität vermieden wird. Da 
eine Kapitalerhöhung in den vorgenannten Fällen häufig kurzfristig erfolgen muss, kann diese in al­
ler Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unmit­
telbar beschlossen werden. Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung für je­
den einzelnen Erwerb wäre in diesen Fällen jedoch aus Kosten- und Zeitgründen nicht praktikabel. 
Um auch in solchen Fällen kurzfristig handlungsfähig zu sein, liegt es im Interesse der Gesellschaft, 
das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ge­
gen Sacheinlagen zu erhöhen.

-	 Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs­
recht auszuschließen, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neu­
en Aktien entfallende Anteil am Grundkapital insgesamt weder 20 % des zum Zeitpunkt der Eintra­
gung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals noch 20 % des im Zeitpunkt der Ausgabe 
der neuen Aktien bestehenden Grundkapitals übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Akti­
en den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Diese Ermächtigung 
zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Barkapitalerhöhungen gibt dem Vorstand die Möglichkeit, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
auszuschließen. Der Vorschlag liegt damit im Rahmen der gesetzlichen Regelung. Das Volumen 
der Ermächtigung entspricht 20 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Diese Ermächtigung ermög­
licht eine kurzfristige Aktienplatzierung unter flexibler Ausnutzung günstiger Marktverhältnisse und 
führt in der Regel zu einem deutlich höheren Mittelzufluss als im Fall einer Aktienplatzierung mit 
Bezugsrecht, da bei der Festlegung des Platzierungsentgelts kein Kursänderungsrisiko für den Zeit­
raum der Bezugsfrist berücksichtigt werden muss. Der Vorstand soll mit dieser Form der Kapital­
erhöhung in die Lage versetzt werden, die für die zukünftige Geschäftsentwicklung erforderliche 
Stärkung der Eigenkapitalausstattung zu optimalen Bedingungen vornehmen zu können. Dadurch, 
dass der Ausgabebetrag der Aktie den Börsenkurs jeweils nicht wesentlich unterschreitet, wird dem 
Interesse der Aktionäre an einem wertmäßigen Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Da die 
neuen Aktien nahe am Börsenkurs platziert werden, kann jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung sei­
ner Beteiligungsquote Aktien am Markt zu annähernd gleichen Bedingungen erwerben, wie sie die 
Emission vorsieht. Der Vorstand wird den Ausgabebetrag so nahe an dem dann aktuellen Börsen­
kurs festlegen, wie dies unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt möglich 
ist, und sich um eine marktschonende Platzierung der neuen Aktien bemühen.

-	 Zudem soll der Vorstand ermächtigt werden, den Inhabern der von der Gesellschaft ausgegebenen 
Optionsscheine und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder Erfül­
lung einer Wandlungspflicht zustehen würde. Dieser Bezugsrechtsausschluss ist deshalb erforder­
lich und angemessen, um die genannten Personen in gleichem Maße wie Aktionäre vor Verwässe­
rung ihrer Rechte zu schützen. Durch den Bezugsrechtsausschluss kann den Inhabern von Wand­
lungs- und Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in gleicher 
Weise gewährt werden, wie es ihnen zustünde, wenn sie von ihrem Wandlungs- oder Optionsrecht 
vor der Durchführung der Kapitalerhöhung Gebrauch gemacht oder eine Pflicht zur Wandlung er­
füllt hätten. Die Inhaber werden in diesen Fällen so behandelt, als seien sie bereits Aktionär. Hier­
durch wird vor allem eine Platzierung von Wandel-/ Optionsschuldverschreibungen am Kapital­
markt erleichtert.
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Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zum Bezugsrechts­
ausschluss Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn 
dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit 
ihrer Aktionäre liegt. Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien wird dabei jeweils vom Vorstand mit Zu­
stimmung des Aufsichtsrats unter Wahrung der Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre fest­
gelegt.“

9.	 Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 6. Mai 2022 beschlos-
senen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und die 
Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022, über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts 
und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2025/I sowie über die entsprechende Satzungs-
änderung

Die Hauptversammlung vom 6. Mai 2022 hat den Vorstand unter Tagesordnungspunkt 9 ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 5. Mai 2027 Options- und/oder Wandelschuldverschrei­
bungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 45.000.000,00 zu begeben und Options- bzw. Wand­
lungsrechte oder -pflichten auf Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grund­
kapital von insgesamt bis zu EUR 4.552.690,00 zu gewähren. Die bestehende Ermächtigung wurde 
bisher nicht ausgenutzt. Sie soll aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Op­
tions- und/oder Wandelschuldverschreibungen ersetzt werden, um von der durch das Zukunftsfinan­
zierungsgesetz erweiterten Möglichkeit zum vereinfachten Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG in Höhe von maximal 20 % des Grundkapitals in Zukunft gegebenenfalls Gebrauch machen 
zu können. Zudem soll das bestehende Bedingte Kapital 2022 aufgehoben und durch ein neues Beding­
tes Kapital 2025/I ersetzt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

a)	 Aufhebung der bisherigen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldver­
schreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts

Die von der Hauptversammlung am 6. Mai 2022 unter Tagesordnungspunkt 9 beschlossene Er­
mächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und 
zum Ausschluss des Bezugsrechts wird aufgehoben. Diese Aufhebung wird erst wirksam, wenn die 
neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen gemäß 
dem zu Buchstabe c) zu fassenden Beschluss sowie das neue Bedingte Kapital 2025/I gemäß dem 
zu Buchstabe d) zu fassenden Beschluss wirksam geworden sind.

b)	 Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022

Das in § 4 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft enthaltene Bedingte Kapital 2022 wird aufgehoben. 
Diese Aufhebung wird erst wirksam, wenn die neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen gemäß dem zu Buchstabe c) zu fassenden Beschluss sowie das 
neue Bedingte Kapital 2025/I gemäß dem zu Buchstabe d) zu fassenden Beschluss wirksam gewor­
den sind.
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c)	 Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und zum Aus­
schluss des Bezugsrechts

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17. Juni 2030 einmalig 
oder mehrmals auf den Inhaber und/oder den Namen lautende Options- und/oder Wandelschuld­
verschreibungen („Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 49.000.000,00 
mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren auszugeben und den Inhabern von Optionsanleihen 
Optionsrechte bzw. den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf insge­
samt bis zu 4.962.940 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 4.962.940,00 nach näherer Maßgabe der Op­
tions- bzw. Wandelanleihebedingungen zu gewähren. Für die Schuldverschreibungen sowie die da­
mit verbundenen Options- oder Wandlungsrechte können unterschiedliche Laufzeiten vereinbart 
werden.

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu. Das gesetz­
liche Bezugsrecht kann auch in einer Weise eingeräumt werden, dass die Schuldverschreibungen 
von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Ak­
tionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft auf die Schuldver­
schreibungen ganz oder teilweise auszuschließen,

	� sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung ausgegeben werden und so ausgestat­
tet sind, dass ihr Ausgabepreis ihren nach anerkannten finanzmathematischen Methoden 
ermittelten theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet; dies gilt jedoch nur in­
soweit, als die zur Bedienung der dabei begründeten Options- und/oder Wandlungsrechte 
und -pflichten auszugebenden Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, 
und zwar weder bezogen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch auf den Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung. Beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung zum Aus­
schluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts 
aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen;

	� um den Inhabern von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw. 
Wandlungsrechten oder Wandlungspflichten auf Aktien der Gesellschaft zum Ausgleich von 
Verwässerungen Bezugsrechte in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach Ausübung 
dieser Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen 
würden;

	� um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen wird bzw. werden jeder Optionsschuld­
verschreibung ein oder mehrere Optionsschein(e) beigefügt, der bzw. die den Inhaber nach nähe­
rer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von Aktien der 
Gesellschaft berechtigt bzw. berechtigen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Options­
schuldverschreibung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der Optionsschuldverschreibun­
gen nicht übersteigen. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber der Wandelschuld­
verschreibungen das Recht, ihre Wandelschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der Wan­
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delanleihebedingungen in Aktien der Gesellschaft umzutauschen. Der anteilige Betrag am Grund­
kapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf den Nennbetrag der Wandelschuldverschrei­
bungen nicht übersteigen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrages 
einer Wandelschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der Ge­
sellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag lie­
genden Ausgabebetrags einer Wandelschuldverschreibung durch den festgelegten Wandlungspreis 
für eine Aktie der Gesellschaft ergeben. Es kann vorgesehen werden, dass das Umtauschverhältnis 
variabel und der Wandlungspreis innerhalb einer festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von 
der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit oder während eines bestimmten Zeitraums 
innerhalb der Laufzeit festgesetzt wird. Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine ganze 
Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt wer­
den. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausge­
glichen werden.

Die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende 
der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt begründen. Schließlich können die Schuldverschrei­
bungsbedingungen vorsehen, dass im Falle der Optionsausübung bzw. Wandlung die Gesellschaft 
dem Options- bzw. Wandlungsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den 
Gegenwert in Geld zahlt. Ferner können die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen festle­
gen, dass im Falle der Optionsausübung bzw. Wandlung auch eigene Aktien der Gesellschaft ge­
währt werden können. 

Der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft (Bezugs­
preis) muss auch bei einem variablen Umtauschverhältnis/ Options- bzw. Wandlungspreis entwe­
der (a) mindestens 80 % des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft im XE­
TRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an den zehn Börsentagen unmittelbar vor dem Tag der Beschlussfassung durch 
den Vorstand über die Begebung der Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder (b) min­
destens 80 % des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel 
(oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesy­
stem) während der Tage, an denen die Bezugsrechte an der Frankfurter Wertpapierbörse gehan­
delt werden, mit Ausnahme der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshandels, entsprechen.  
§§ 9 Abs. 1, 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.

Sofern während der Laufzeit einer Schuldverschreibung Verwässerungen des wirtschaftlichen 
Werts der bestehenden Options- oder Wandlungsrechte eintreten und dafür keine Bezugsrechte 
als Kompensation eingeräumt werden, werden die Options- oder Wandlungsrechte - unbeschadet 
des geringsten Ausgabebetrags gemäß § 9 Abs. 1 AktG - wertwahrend angepasst, soweit die Anpas­
sung nicht bereits durch Gesetz zwingend geregelt ist. In jedem Fall darf der anteilige Betrag des 
Grundkapitals der je Schuldverschreibung zu beziehenden auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
den Nennbetrag pro Schuldverschreibung nicht überschreiten. 

Statt einer Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises kann nach näherer Bestimmung der 
Bedingungen der Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen auch die Zahlung eines entspre­
chenden Betrages in Geld durch die Gesellschaft bei Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts 
oder bei der Erfüllung der Wandlungspflicht vorgesehen werden. Die Schuldverschreibungsbedin­
gungen können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentli­
cher Maßnahmen bzw. Ereignisse eine Anpassung der Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. -pflich­
ten vorsehen.
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Ausgabe und Ausstattung der Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, insbesondere 
Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Options- bzw. Wandlungspreis und den Options- 
bzw. Wandlungszeitraum, festzusetzen.

d)	 Schaffung eines neuen Bedingten Kapital 2025/I

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 4.962.940,00 durch Ausgabe von bis zu 
4.962.940 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I). 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung begeben werden. Die Aus­
gabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der Ermächtigung gemäß vorstehendem 
Buchstabe c) jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- und/oder Wandelschuldverschrei­
bungen, die auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18. Juni 2025 von 
der Gesellschaft bis zum 17. Juni 2030 begeben werden, von ihrem Options- bzw. Wandlungs­
recht Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt wer­
den und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Ak­
tien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. 
Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil; ab­
weichend hiervon kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen 
Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Options- bzw. 
Wandlungsrechten oder der Erfüllung von Wandlungspflichten noch kein Beschluss der Hauptver­
sammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die 
Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen. 

e)	 Satzungsänderung

§ 4 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:

„(4)	 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 4.962.940,00 durch Ausgabe von bis zu 
4.962.940 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
2025/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die auf der Grundlage der Ermächtigung 
der Hauptversammlung vom 18. Juni 2025 von der Gesellschaft bis zum 17. Juni 2030 bege-
ben werden, von ihrem Options- bzw. Wandlungsrecht Gebrauch machen oder Wandlungs-
pflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere Erfül-
lungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Ge-
schäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch 
Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten 
oder der Erfüllung von Wandlungspflichten noch kein Beschluss der Hauptversammlung über 
die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand 
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ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der 
Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen.“

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 9 gemäß § 221 Abs. 4 
AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts

Der Vorstand hat zu Tagesordnungspunkt 9 der Hauptversammlung am 18. Juni 2025 einen schrift­
lichen Bericht über die Gründe für den möglichen Ausschluss des Bezugsrechts nach §§ 221 Abs. 4, 
186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet, der nachfolgend wiedergegeben ist. Der Bericht ist von der Einbe­
rufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.softing.
com/hauptversammlung zugänglich und wird auch während der Hauptversammlung zugänglich sein.

„Die Tagesordnung sieht unter Tagesordnungspunkt 9 eine Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen vor. Nach dieser Ermächtigung ist es dem Vorstand möglich, 
bis zum 17. Juni 2030 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder den Namen lautende Op­
tions- und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 49 Mio. mit ei­
ner Laufzeit von längstens 20 Jahren zu begeben und den Inhabern der Schuldverschreibungen Op­
tions- bzw. Wandlungsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grund­
kapitals von bis zu insgesamt EUR 4.962.940,00 einzuräumen. 

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung des Unter­
nehmens. Ein Instrument der Finanzierung sind dabei Options- oder Wandelschuldverschreibungen, 
durch die dem Unternehmen zunächst zinsgünstiges Fremdkapital zufließt, das ihm später in Form von 
Eigenkapital unter Umständen erhalten bleibt. Die vorgeschlagene Ermächtigung wird daher dem Vor­
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, insbesondere bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingun­
gen, den Weg zu einer im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung 
eröffnen. Die erzielten Options- und Wandlungsprämien kommen der Gesellschaft zugute. Die ferner 
vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von Options- oder Wandlungsrechten auch Wand­
lungspflichten zu begründen, erweitert den Spielraum für die Ausgestaltung dieses Finanzierungsin­
struments. 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein gesetzliches Bezugsrecht auf die Options- bzw. Wandelschuld­
verschreibung zu (§ 221 Abs. 4 i.V.m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen an ein 
oder mehrere Kreditinstitute mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschrei­
bungen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i.S.v. § 186 Abs. 5 AktG). 
Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen

	� sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung ausgegeben werden und so ausgestattet sind, dass ihr 

Ausgabepreis ihren nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Markt­

wert nicht wesentlich unterschreitet; dies gilt jedoch nur insoweit, als die zur Bedienung der dabei be­

gründeten Options- und/oder Wandlungsrechte und -pflichten auszugebenden Aktien insgesamt 20 % des 

Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder bezogen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 

auf den Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung zum 
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Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund 

anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen. Hierdurch erhält die Gesell­

schaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine 

marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz, Options- 

bzw. Wandlungspreis und Ausgabepreis der Options- und Wandelschuldverschreibungen zu erreichen. Eine 

marktnahe Konditionsfestsetzung und reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nur 

eingeschränkt möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und 

damit bei Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen der Konditionen dieser Anleihe) bis zum drittletz­

ten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht 

aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung 

der Konditionen der Schuldverschreibungen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei 

Bestand eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit hinsichtlich dessen Ausübung (Bezugsverhalten) die 

erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich 

kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig 

auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläufigen Aktienkursen während 

der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen 

können. Für diesen Fall eines Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Bestim­

mung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für Bezugsrechtsauschlüsse von 

20 % des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus­

schluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gilt nur für Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien, auf die 

ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von insgesamt nicht mehr als 20 % des Grundkapitals entfällt, und 

zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Hier­

bei werden auf die 20 %-Grenze Aktien, die unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

dieser Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien 

aus Genehmigten Kapital gemäß § 203 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben werden sowie eigene Aktien, die gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 

4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts übertragen werden, jeweils angerechnet. Dadurch ist sicherge­

stellt, dass die Interessen der Aktionäre an einer möglichst geringen Beeinträchtigung ihrer Rechte gewahrt 

werden. Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den theoretischen Markt­

wert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, 

dass eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Werts der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher 

Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen 

eintritt, kann ermittelt werden, indem der theoretische Marktwert der Options- bzw. Wandelschuldver­

schreibungen nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem 

Ausgabepreis verglichen wird. Liegt danach dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem theoretischen 

Marktwert zum Zeitpunkt der Begebung der Options- oder Wandelschuldverschreibungen, ist nach dem 

Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur 

unwesentlichen Abschlags zulässig. Zur Ermittlung des theoretischen Marktwerts der Schuldverschreibun­

gen hat der Vorstand die Pflicht, eine Opinion einer Investmentbank oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

einzuholen. Diese Opinion hat zu belegen, dass der Ausgabepreis den theoretischen Marktwert der Schuld­

verschreibungen nicht wesentlich unterschreitet, so dass der Schutz der Aktionäre vor einer Verwässerung 

ihres Anteilsbesitzes gewährleistet ist. Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am 

Grundkapital der Gesellschaft auch nach Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten jederzeit durch 

Zukäufe von Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten. Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft marktnahe Konditionsfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hin­

sichtlich der Platzierbarkeit bei Dritten und kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen.
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	� um den Inhabern von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit Options-bzw. Wandlungsrech­

ten oder Wandlungspflichten auf Aktien der Gesellschaft zum Ausgleich von Verwässerungen Bezugsrechte 

in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach Ausübung dieser Options- bzw. Wandlungsrechte bzw. 

nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen würden. Der marktübliche Ausschluss des Bezugsrechts 

zugunsten der Inhaber bereits ausgegebener Schuldverschreibungen hat den Vorteil, dass der Options-/

Wandlungspreis für die bereits ausgegebenen und regelmäßig mit einem Verwässerungsschutzmechanis­

mus ausgestatteten Schuldverschreibungen nicht ermäßigt zu werden braucht. Dadurch können die Schuld­

verschreibungen in mehreren Tranchen attraktiver platziert werden und es wird insgesamt ein höherer 

Mittelzufluss ermöglicht. Auch dieser Bezugsrechtsausschluss liegt damit im Interesse der Gesellschaft und 

ihrer Aktionäre.

	� um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für 

Spitzenbeträge ist sinnvoll und marktkonform, um ein praktisch handhabbares Bezugsverhältnis herstellen 

zu können. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Kosten eines Bezugsrechts­

handels bei Spitzenbeträgen stehen auch in keinem vernünftigen Verhältnis zum Vorteil für die Aktionäre.

Bei Abwägung aller genannten Umstände hält der Vorstand die vorgeschlagene Ermächtigung zum Be­
zugsrechtausschluss in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen für sachlich gerechtfertigt 
und gegenüber den Aktionären für angemessen.

Das vorgesehene Bedingte Kapital 2025/I (§ 4 Abs. 4 der Satzung) dient dazu, die mit den Schuldver­
schreibungen verbundenen Options- oder Wandlungsrechte zu bedienen oder Wandlungspflichten 
auf Aktien der Gesellschaft zu erfüllen, soweit die Schuldverschreibungen ausgegeben wurden.“

10.	Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andie-
nungsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien

Die mit Beschluss der Hauptversammlung vom 6. Mai 2020 erteilte Ermächtigung des Vorstands, eige­
ne Aktien in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben, ist am 5. Mai 2025 ausgelaufen, so­
dass zum Zeitpunkt der ordentlichen Hauptversammlung 2025 keine Ermächtigung des Vorstands zum 
Erwerb eigener Aktien mehr besteht.

Aus diesem Grund soll eine neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, welche bis zum 17. Juni 
2030 befristet ist, geschaffen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

1.	 Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben und eigene Aktien in 
Pfand zu nehmen. Die Ermächtigung ist auf eigene Aktien mit einem rechnerischen Anteil am 
Grundkapital von bis zu 10 % beschränkt. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal 
oder mehrmals ausgeübt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 17. Juni 2030.

2.	 Der Erwerb kann über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten 
öffentlichen Kaufangebots erfolgen.
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a)	 Erfolgt der Erwerb über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Ak­
tie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 
zehn Börsenhandelstage vor dem Erwerb der Aktien ermittelten durchschnittlichen Schlusskurs 
(XETRA-Handel oder vergleichbares Nachfolgesystem) für Aktien gleicher Ausstattung um nicht 
mehr als 10 % über- oder unterschreiten.

b)	 Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft, darf 
der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Schluss­
kurs an der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel oder vergleichbares Nachfolgesystem) 
an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht 
mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorse­
hen. Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des An­
gebots dieses Volumen überschreitet, muss die Annahme im Verhältnis der jeweils zum Erwerb 
angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 50 
Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär sowie eine Rundung nach 
kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien kann vorge­
sehen werden. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit aus­
geschlossen.

3.	 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien, die auf Grund die­
ser Ermächtigung oder früherer Ermächtigungen erworben wurden oder werden oder die auf­
grund der Realisierung des Pfandrechts übertragen wurden, neben der Veräußerung durch Ange­
bot an alle Aktionäre oder der Veräußerung über die Börse

a)	 Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, beim Erwerb von Unternehmen, 
Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen sowie beim Erwerb von sonstigen 
Vermögensgegenständen oder von Forderungen gegen die Gesellschaft als Gegenleistung an­
zubieten;

b)	 an Dritte zu veräußern. Der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft an Dritte abgegeben wer­
den, darf den Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unter­
schreiten. Beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf 
Grund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen;

c)	 einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversamm­
lungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Die Aktien können auch 
im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechne­
rischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. 
Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden.

	 Vorstehende Ermächtigungen, die die Verwendung der erworbenen oder aufgrund der Rea­
lisierung des Pfandrechts übertragenen eigenen Aktien betreffen, können einmal oder mehr­
mals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden. Das Bezugsrecht der Akti­
onäre auf erworbene oder auf Grund der Realisierung des Pfandrechts übertragene eigene Ak­
tien wird insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen 
unter Ziffer 3 Buchstabe a) und b) verwendet werden. Der Vorstand wird die Hauptversamm­
lung über die Gründe und den Zweck des Erwerbs eigener Aktien oder Aktien, die durch Reali­
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sierung des Pfandrechts übernommen wurden, über die Zahl der erworbenen Aktien und den 
auf sie entfallenden Betrag des Grundkapitals sowie über den Gegenwert, der für die Aktien ge­
zahlt wurde, jeweils unterrichten.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 10 gemäß § 71 Abs. 1  
Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts

Der Vorstand hat zu Tagesordnungspunkt 10 der Hauptversammlung am 18. Juni 2025 einen schrift­
lichen Bericht über die Gründe für den möglichen Ausschluss des Bezugsrechts nach §§ 71 Abs. 1  
Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet, der nachfolgend wiedergegeben ist. Der Bericht ist von 
der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter https://www.
softing.com/hauptversammlung zugänglich und wird auch während der Hauptversammlung zugäng­
lich sein.

„§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, auf Grund einer Ermächtigung 
der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % ihres Grundkapitals zu erwerben. Gemäß 
§ 71e AktG gilt dies sinngemäß für die Inpfandnahme eigener Aktien.

Tagesordnungspunkt 10 enthält den Vorschlag, eine solche Ermächtigung, die auf einen Zeitraum von 
5 Jahren beschränkt ist, zu erteilen. Damit soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, eigene Akti­
en über die Börse bis zu einer Höhe von insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft 
erwerben oder in Pfand nehmen zu können. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG gestattet es, über den typischen Fall 
des Erwerbs und der Veräußerung über die Börse hinaus auch andere Formen des Erwerbs und der 
Veräußerung vorzunehmen. Hiervon soll Gebrauch gemacht werden können.

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien 
durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot zu erwerben. Da­
bei ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Der gebotene Kaufpreis je Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten) darf den durchschnittlichen Schlusskurs an der Frankfurter Wertpapier­
börse (XETRA-Handel) an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung eines öffent­
lichen Angebots um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Erfolgt der Erwerb eigener Aktien 
mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots, so muss nach der vorgeschlage­
nen Ermächtigung, sofern die Gesamtzahl der zum Erwerb angebotenen (angedienten) Aktien ein vom 
Vorstand festgelegtes Volumen überschreitet, der Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten Aktien 
(Andienungsquoten) erfolgen. Nur wenn im Grundsatz ein Erwerb nach Andienungsquoten statt nach 
Beteiligungsquoten erfolgen kann, lässt sich das Erwerbsverfahren in einem wirtschaftlich vernünfti­
gen Rahmen technisch abwickeln. Darüber hinaus soll eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stück­
zahlen bis zu 50 Stück angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden können. Diese Möglichkeit 
dient zum einen dazu, kleine Restbestände und eine damit möglicherweise einhergehende faktische 
Benachteiligung von Kleinaktionären zu vermeiden. Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung 
der technischen Abwicklung des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen Fällen eine Rundung nach 
kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen wer­
den können. Insoweit können namentlich die Erwerbsquote und/oder die Anzahl der vom einzelnen 
andienenden Aktionär zu erwerbenden Aktien kaufmännisch so gerundet werden, wie es erforderlich 
ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. In den vorgenannten Fällen ist 
der Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts erforderlich und nach Überzeugung 
des Vorstands und des Aufsichtsrats aus den genannten Gründen auch gerechtfertigt sowie gegenüber 
den Aktionären angemessen.



19

Der Beschluss sieht weiter vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die Verwen­
dung der erworbenen Aktien beschließt. Die Ermächtigung soll den Vorstand in die Lage versetzen, im 
Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der Belange der Aktionäre flexibel auf die jeweiligen 
geschäftlichen Erfordernisse reagieren zu können. So kann der Vorstand die eigenen Aktien über die 
Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre wieder veräußern. Der Vorstand soll aber auch in die 
Lage versetzt werden, die erworbenen Aktien außerhalb der Börse einzelnen Dritten oder Aktionären 
zum Kauf anbieten zu können. Hierdurch soll zum Beispiel die Möglichkeit geschaffen werden, eigene 
Aktien als Gegenleistung bei Unternehmenszusammenschlüssen, für den Erwerb von Unternehmen, 
Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von sonstigen 
Vermögensgegenständen oder von Forderungen gegen die Gesellschaft als Akquisitionswährung ver­
wenden zu können, ohne hierzu Aktien aus dem genehmigten Kapital schaffen zu müssen, was zu ei­
ner Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre führen würde. Der internationale Wettbewerb und 
die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Gegenleistung. Die hier vor­
geschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität geben, um derartige 
sich bietende Gelegenheiten schnell und flexibel ohne Belastung der Liquidität der Gesellschaft aus­
nutzen zu können.

Für den Fall, dass die Gesellschaft erworbene eigene Aktien in sonstigen Fällen an einzelne Aktionäre 
oder Dritte veräußert, dürfen die Aktien entsprechend der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur 
zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktie zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Hierdurch wird dem Interesse der Aktionäre an einer wertmäßigen Nicht-
Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Diese Ermächtigung ist erforderlich, um es der Ge­
sellschaft zu ermöglichen, auf Angebote bzw. dem Geschäftszweck der Gesellschaft dienende Beteili­
gungsnachfragen finanzstarker Investoren kurzfristig reagieren zu können.

Die auf Grund dieses oder eines früheren Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien kön­
nen von der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. Die 
Einziehung führt zu einer Herabsetzung des Grundkapitals. Entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann 
die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschlie­
ßen, auch ohne dass damit eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. 
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alterna­
tive ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich 
automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft.

Der Vorstand wird die nachfolgende Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung infor­
mieren.“

11.	Beschlussfassung über die Ergänzung von § 16 der Satzung

Bisher ist lediglich der Versammlungsleiter der Hauptversammlung ermächtigt, die Bild- und Tonüber­
tragung der Hauptversammlung zuzulassen. Dies soll zukünftig auch dem Vorstand ermöglicht werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

§ 16 der Satzung wird um folgenden neuen Absatz 4 ergänzt:
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„Der Vorstand ist ermächtigt, die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung über elektronische 
oder andere Medien ganz oder in Teilen zuzulassen. Der Vorstand ist auch ermächtigt, die Einzelheiten 
der Übertragung festzulegen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt ge-
macht.“

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

1.	 Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Gemäß § 17 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 
zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres An­
teilsbesitzes zur Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 
müssen der Gesellschaft spätestens bis zum 11. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen:

Softing AG 
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@linkmarketservices.eu 

Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des 
Stimmrechts reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß 
§ 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptver­
sammlung, d. h. auf den 27. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), („Nachweisstichtag“) zu beziehen. 

Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises des An­
teilsbesitzes werden Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Er­
halt der Eintrittskarten sicherzustellen, werden die Aktionäre gebeten, frühzeitig für die Anmeldung 
und Übersendung eines ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge 
zu tragen. Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur 
Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbe­
sitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräu­
ßerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der (vollständigen oder teilweisen) Veräußerung des 
Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts 
ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen 
von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnah­
me und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Akti­
en nach dem Nachweisstichtag. Wer etwa zum Nachweisstichtag nicht Aktionär ist, aber noch vor der 
Hauptversammlung Aktien erwirbt, ist nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, er lässt sich 
bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat auch keine Bedeu­
tung für eine eventuelle Dividendenberechtigung.
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2.	 Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. 
durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Per­
son seiner Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine form- und fristgerech­
te Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Ge­
sellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB), sofern nicht ein Intermediär, eine Aktionärsvereini­
gung, ein Stimmrechtsberater oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person mit der 
Stimmrechtsausübung bevoll¬mächtigt werden soll. 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der Ein­
trittskarte, die den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zu­
geschickt wird. Dieses Formular steht auch unter

https://www.softing.com/hauptversammlung

zum Herunterladen zur Verfügung.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten 
am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung der Gesell­
schaft an die nachstehende Adresse, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse übermittelt werden:

Softing AG 
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: softing@linkmarketservices.eu

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater sowie sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Personen können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorse­
hen. § 135 AktG sieht unter anderem vor, dass die Vollmacht einem bestimmten Bevollmächtigten er­
teilt und von diesem nachprüfbar festgehalten wird. Die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig 
sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Aktionäre, die 
einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige gemäß 
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigen wollen, werden daher gebeten, sich mit dem 
zu Bevollmächtigenden über das Verfahren der Vollmachtserteilung und die möglicherweise geforder­
te Form der Vollmacht rechtzeitig abzustimmen.

Aktionäre können sich auch durch den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimm­
rechtsvertreter vertreten lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters sind 
eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver­
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sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, 
weisungsgemäß abzustimmen. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des Stimmrechts 
kein eigener Ermessensspielraum zu. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Voll­
machten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des 
Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im 
Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt 
insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesell­
schaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, die nach der 
oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Das Vollmachts- und Wei­
sungsformular steht auch unter 

https://www.softing.com/hauptversammlung

zum Herunterladen zur Verfügung.

Die Vollmacht mit den Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr Nachweis 
gegenüber der Gesellschaft sollen aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum 17. Juni 2025, 
24:00 Uhr (MESZ) bei der vorstehenden Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen 
sein.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung er­
schienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, den Stimmrechtsvertre­
ter der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung mit der weisungsgebundenen Ausübung 
des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

3.	 Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG

a)	 Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

	 Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals, das entspricht 
derzeit 496.295 Aktien, oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 
Aktien) erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tages­
ordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

	 Ergänzungsverlangen sind schriftlich (§ 126 BGB) an den Vorstand zu richten und müssen der Ge­
sellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag des Zugangs und der Tag 
der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis zum 18. Mai 2025, 24:00 Uhr 
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(MESZ), zugehen. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Das Ver­
langen ist an den Vorstand der Softing AG unter folgender Adresse zu richten:

Vorstand der Softing AG 
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland

	 Die Antragsteller haben nach § 122 Abs. 2, Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindes­
tens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Ak­
tien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten werden. Bei der Berechnung dieser 
90 Tage bestehen nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten.

	 Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit nicht bereits mit der Ein­
berufung bekannt gemacht - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen wer­
den kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden au­
ßerdem unter der Internetadresse

https://www.softing.com/hauptversammlung

bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt.

b)	 Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG

	 Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge (nebst einer etwaigen Be­
gründung) zu den Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu den Tagesord­
nungspunkten sowie gemäß § 127 AktG Wahlvorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern oder Auf­
sichtsratsmitgliedern (sofern dies Gegenstand der Tagesordnung ist) an die Gesellschaft zu über­
senden. 

	 Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse zu richten:

Softing AG 
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: softing@linkmarketservices.eu

	 Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
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	 Gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, 
die der Gesellschaft unter der vorstehenden Adresse spätestens bis zum 3. Juni 2025, 24:00 Uhr 
(MESZ), zugehen, werden, soweit die übrigen Voraussetzungen für eine Veröffentlichungspflicht 
nach §§ 126, 127 AktG erfüllt sind, einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen 
Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.softing.com/hauptversammlung

	 zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu etwaigen Gegenanträgen oder 
Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 

	 Wir bitten zu beachten, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge auch im Falle einer bereits erfolg­
ten vorherigen Übermittlung an die Gesellschaft in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, 
wenn sie dort (nochmals) mündlich gestellt werden. Das Recht der Aktionäre, während der Haupt­
versammlung Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung zu stellen oder Wahlvorschläge zu un­
terbreiten, bleibt hiervon unberührt.

c)	 Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

	 In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Ge­
sellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzern­
abschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beur­
teilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und ein gesetzliches Auskunftsver­
weigerungsrecht nicht besteht. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich 
mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraus­
setzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern. 

	 Nach § 19 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und Re­
derecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken und Näheres hierzu bestimmen. Er ist ins­
besondere berechtigt, bereits zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen 
zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesord­
nungspunkte oder für den einzelnen Redner festzulegen.

Weitergehende Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG) und Aus­
kunftsrechten (§ 131 Abs. 1 AktG) der Aktionäre können im Internet unter 

https://www.softing.com/hauptversammlung

eingesehen werden. 
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4.	 Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Un­
terlagen, die Informationen nach § 124a AktG und weitere Informationen im Zusammenhang mit der 
Hauptversammlung sind ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesell­
schaft unter

https://www.softing.com/hauptversammlung

abrufbar. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung ebenfalls unter dieser In­
ternetadresse bekannt gegeben.

5.	 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 9.925.881 nennwertlose Stückaktien mit ebenso vie­
len Stimmrechten. Es bestehen also 9.925.881 Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der 
Einberufung keine eigenen Aktien.

6.	 Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter

Die Softing AG als „Verantwortlicher“ im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
erhebt zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten der 
Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienan­
zahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Nummer der Eintrittskarte und die Erteilung etwaiger Stimm­
rechtsvollmachten) auf Grundlage der in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen, um den 
Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu 
ermöglichen und einen rechtmäßigen und satzungsgemäßen Ablauf der Verhandlungen und Beschlüs­
se der Hauptversammlung sicherzustellen. Soweit die Softing AG diese Daten nicht von den Aktionären 
und/oder etwaigen Aktionärsvertretern erhält, übermittelt die ihr Depot führende Bank diese perso­
nenbezogenen Daten an die Softing AG.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter ist für 
die Durchführung der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbei­
tung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c DS-GVO i.V.m. §§ 123, 129, 135 AktG.

Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die Softing AG verschiedene Dienst­
leister und Berater. Diese erhalten nur solche personenbezogenen Daten, die zur Ausführung des je­
weiligen Auftrags erforderlich sind. Die Dienstleister und Berater verarbeiten diese Daten ausschließ­
lich nach Weisung der Softing AG. Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der ge­
setzlichen Vorschriften den Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt (z.B. 
Einsichtnahme in das Teilnehmerverzeichnis, vgl. § 129 Abs. 4 AktG).
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Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder die Ge­
sellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher oder außerge­
richtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. Anschließend werden die personenbezo­
genen Daten gelöscht.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen sind, haben Aktionäre 
und etwaige Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten, Berichtigung oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Ver­
arbeitung zu beantragen sowie ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format (Datenübertragbarkeit) zu erhalten. Unter den gesetzlichen Voraussetzun­
gen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter auch 
das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzulegen.

Diese Rechte können Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter unter den folgenden Kontaktdaten der 
Softing AG geltend machen:

Softing AG
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar bei München
Deutschland
Telefon: +49 89 4 56 56-0
Telefax: +49 89 4 56 56-399
E-Mail: info@softing.com

Zudem steht Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-
Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DS-GVO zu.

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Softing AG ist wie folgt erreichbar:

Herr Robert Jeffares
Data Business Services GmbH & Co KG
Nördliche Münchner Straße 47
82031 Grünwald
Deutschland
Telefon: +49 89 12501375-0
Telefax: +49 89 12501375-1
E-Mail: jeffares@db5.eu

Haar, im Mai 2025

Softing AG
Der Vorstand
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Im nachfolgenden Vergütungsbericht nach § 162 AktG werden die Vergütungen der gegenwärtigen und 
früheren Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Softing AG im Geschäftsjahr 2024 dargestellt 
und erläutert. 

Um die Einordnung der gemachten Angaben zu erleichtern und das Verständnis zu fördern, werden auch 
die im Geschäftsjahr 2024 geltenden Vergütungssysteme für den Vorstand und den Aufsichtsrat in ihren 
Grundzügen dargestellt. Detaillierte Informationen zu den Vergütungssystemen für die Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder der Softing AG sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://investor.softing.com/de/corporate-governance-kodex/verguetungssystem-fuer-den-vorstand.html 
und 

https://investor.softing.com/de/corporate-governance-kodex/verguetungssystem-fuer-den-aufsichtsrat.html 
verfügbar

I.	 DAS VERGÜTUNGSJAHR 2024

1.	 Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder und Anwendung im Geschäftsjahr 2024

Das aktuelle Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der Softing AG wurde vom Aufsichtsrat am 
19.März 2021 in Übereinstimmung mit §§ 87 Abs. 1, 87a Abs. 1 AktG beschlossen und von der Hauptver­
sammlung am 5. Mai 2021 mit einer Mehrheit von 81,1 % gebilligt.

Das am 5. Mai 2021 gebilligte Vorstandsvergütungssystem findet auf alle neu abzuschließenden oder zu 
verlängernden Vorstandsdienstverträge Anwendung.

Dem Vorstand der Softing AG gehörten im Berichtszeitraum folgende Mitglieder an:
•	 Dr. Ing. Dr. rer. oec. Wolfgang Trier, München, Vorstandsvorsitzender
•	 Ernst Homolka, München, Vorstand Finanzen und Personal

Am 8. März 2021 hat die Softing AG mit ihrem Vorstandsvorsitzenden Dr. Wolfgang Trier für die Amtszeit 
vom 1. April 2021 bis 31. März 2026 einen neuen Vorstandsdienstvertrag abgeschlossen. Der Vertrag ent­
spricht in allen Punkten den Bedingungen des Vergütungssystems. Der Dienstvertrag mit dem Vorstands­
mitglied Ernst Homolka wurde am 18. Dezember 2017 abgeschlossen und lief unverändert noch bis 30. 
April 2023. Der Vorstandsvertrag von Herrn Ernst Homolka wurde am 29. Juli 2022 um weitere 3 Jahre bis 
zum 30. April 2026 verlängert. Die Verlängerung des Vertrages beinhaltet auch eine Umstellung auf die Be­
dingungen des aktuellen Vergütungssystem und findet seit 1. Mai 2023 Anwendung.

ANHANG 1

VERGÜTUNGSBERICHT DER SOFTING AG 2024
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2.	 Bestätigung der Vergütung des Aufsichtsrats und Anwendung des Vergütungssystems im Geschäfts-
jahr 2024

Die Hauptversammlung vom 4. Mai 2023 hat mit einer Mehrheit von 97,44 % die in § 14 der Satzung fest­
gelegte Vergütung des Aufsichtsrats bestätigt und dass ihr zugrundeliegende Vergütungssystem für die 
Aufsichtsratsmitglieder gebilligt.

Das veränderte Vergütungssystem für den Aufsichtsrat wurde im Geschäftsjahr 2024 wie in § 14 der Sat­
zung der Gesellschaft geregelt vollständig angewendet.

II.	DIE VERGÜTUNG DES VORSTANDS IM GESCHÄFTSJAHR

1.	 Überblick über das Vergütungssystem des Vorstands

Das Vergütungssystem für den Vorstand entspricht den Anforderungen des Aktiengesetzes sowie den 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom April 2022 (DCGK), soweit 
in der jeweiligen Entsprechenserklärung der Softing AG nach § 161 AktG keine Abweichungen von diesen 
Empfehlungen erklärt werden.

Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands ist ein wesentlicher Baustein für die zielgerichtete 
strategische Ausrichtung der Softing AG. Es zielt darauf ab, die Vorstandsmitglieder entsprechend ihrem 
Aufgaben- und Verantwortungsbereich angemessen zu vergüten und die Leistung eines jeden Vorstands­
mitglieds sowie den Erfolg und den Wert des Unternehmens unmittelbar zu berücksichtigen. Die Struk­
tur des Vergütungssystems für den Vorstand ist darauf ausgerichtet, einen Beitrag zur Umsetzung der auf 
Langfristigkeit und Wachstum angelegten Unternehmensführung zu leisten. Die Gesellschaft verfolgt bei 
Umsetzung ihrer Strategie einen ganzheitlichen Ansatz, um ökonomische, ökologische und soziale Interes­
sen in Einklang zu bringen. Deshalb berücksichtigt das Vergütungssystems neben finanziellen Leistungskri­
terien auch nichtfinanzielle Nachhaltigkeitskriterien.

Die erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung der strategischen Ziele erfordert ein hohes Maß an unterneh­
merischer Weitsicht, Innovationskraft und Flexibilität der Geschäftsleitung der Softing AG bei gleichzeitiger 
nachhaltiger Ertragsorientierung.

Entsprechend basiert das Vergütungssystem für den Vorstand auf folgenden Leitlinien:
•	 Eine transparente, nachvollziehbare und am langfristigen Erfolg des Gesamtunternehmens orientierte 

Vergütung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie.
•	 Die Vergütung der Vorstandsmitglieder ist auf eine langfristige und nachhaltige Entwicklung des Softing-

Konzerns ausgerichtet. Dabei soll das eingesetzte Vergütungssystem eine angemessene und attraktive 
Vergütung unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken für die Mitglieder 
des Vorstands beinhalten. Der überwiegende Teil der variablen Vergütung basiert daher auf einer mehr­
jährigen Bemessungsgrundlage.
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•	 Die Vergütung der Vorstandsmitglieder steht in einem angemessenen Verhältnis zu Aufgabenspektrum 
und Leistung eines jeden Vorstandsmitglieds. Variable Vergütungsbestandteile werden von der Errei­
chung anspruchsvoller Zielsetzungen abhängig gemacht und wesentliche Zielverfehlungen führen zu ei­
ner spürbaren Verringerung der Vergütung.

•	 Eine an der Marktkapitalisierung und damit am Unternehmenswert ausgerichtete aktienbasierte Vergü­
tungskomponente incentiviert eine nachhaltig positive Entwicklung des Unternehmens, verknüpft die 
Interessen von Unternehmen und Aktionären und bindet gleichzeitig die Mitglieder des Vorstands an 
die Gesellschaft.

2.	 Übersicht über die Vergütungsbestandteile des Vergütungssystems

Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der Softing AG besteht aus fixen und variablen Be­
standteilen, deren Summe die Gesamtvergütung eines Vorstandsmitglieds bildet.

Im Überblick stellt sich das Vergütungssystem wie folgt dar:

In der nachfolgenden Tabelle werden die Bestandteile des Vergütungssystems sowie deren Ausgestaltung 
dargestellt. Die Bestandteile und ihre konkrete Anwendung im Geschäftsjahr 2023 sowie Abweichungen 
aus Altverträgen werden im Folgenden im Detail erläutert.
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VERGÜTUNGSBESTANDTEIL

Erfolgsunabhängige Vergütung

Grundvergütung Die Grundvergütung der Vorstandsmitglieder beträgt einen fixen jährlichen Betrag. 

Nebenleistungen Individuell unterschiedliche Sachbezüge und geldwerten Vorteile, wie Dienstwagen und marktübliche Telekommu-
nikations- und EDV-Mittel, Versicherungsschutz in verschiedenen Bereichen (insbesondere Unfall-, Berufsunfähig-
keits- und D&O-Versicherung). Einmalzahlungen bei neu eintretenden Vorstandsmitgliedern aus Anlass des Amts-
antritts möglich.

Betriebliche Altersversorgung Versorgungszusage bestehend aus Altersrente (wahlweise Alterskapital), Witwenrente (wahlweise Witwenkapital) 
und Waisenrente.
Erstattung der bei angenommener Beschäftigung als Arbeitnehmer üblichen Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung sowie gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung.

Erfolgsabhängige Vergütung

Short-Term Incentive (STI) An einer Zielerreichung orientierte kurzfristige Vergütung mit einjährigem Bemessungszeitraum
Basis für die Zielerreichung: finanzielle und nichtfinanzielle Leistungskriterien
•	 STI 1: Konzernertrag (individueller Prozentsatz des Konzern-EBITDA vor Abzug der variablen Vergütung von Vor-

stand und Aufsichtsrat)
•	 STI 2: Individuelle und unternehmensbezogene Projekt- und Prozessziele (bestimmte strategische Ziele auf 

Grundlage jährlicher Zielvereinbarung, insbesondere die Umsetzung spezifischer Strategieentscheidungen, die 
die einzelnen Segmente betreffen)

•	 STI 3: Personalziele (Steigerung der durchschnittlichen jährlichen Fortbildung je Mitarbeiter)

Jede Teilkomponente des STI ist durch einen Höchstbetrag in Euro begrenzt (Cap) und in ihrem monetären Beitrag 
zum jährlichen Ziel-STI gleichgewichtet. 

Long-Term Incentive (LTI) Auf den Zuwachs der Marktkapitalisierung bezogene langfristige Vergütung
•	 Betrachtungszeitraum: 2 Jahre
•	 LTI = Individueller Multiplikator x Zuwachs Marktkapitalisierung 
•	 Hinsichtlich des Zuwachs Marktkapitalisierung wird auf die Steigerung der jeweils letzten beiden Geschäftsjahre 

(abgeschlossenes Geschäftsjahr und Vorjahr) abgestellt

Der LTI ist auf einen jährlichen Maximalbetrag begrenzt (Cap).

Ermessenstantieme Der Aufsichtsrat ist berechtigt, nach billigem Ermessen im Falle besonderer Leistungen oder Beiträge des Vorstands-
mitglieds eine erfolgsabhängige Tantieme zu bezahlen; die Ermessenstantieme ist auf maximal 15 % der jährlichen 
Grundvergütung in dem Geschäftsjahr, für das die Ermessentantieme ausgezahlt werden soll, begrenzt.

Sonstige Vergütungsregelungen

Share Ownership Guidelines Verpflichtung, Aktien der Gesellschaft im Wert von mindestens 60 % der an das Vorstandsmitglied in der Laufzeit 
des LTIP gewährten jeweiligen höchsten LTI-Auszahlung nach Steuern zu erwerben und zu halten.
Ist dieser Bestand zum Zeitpunkt der LTI-Auszahlung nicht erreicht, ist das Vorstandsmitglied verpflichtet, die Diffe-
renz spätestens innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Auszahlung des maßgeblichen (höchsten) LTI zu er-
werben. 

Maximalvergütung Begrenzung der für ein Geschäftsjahr gewährten Gesamtvergütung gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG:
•	 Vorstandsvorsitzender: 2,6 Mio. EUR
•	 jedes weitere Vorstandsmitglied: 1,75 Mio. EUR

Abfindungs-Cap Abfindungszahlung in Höhe der Vergütung für die Restlaufzeit, maximal zwei Jahresvergütungen; bei einer restli-
chen Vertragslaufzeit von einem Jahr oder weniger ist die Abfindung auf eine Jahresvergütung begrenzt. 
Eine etwaige Zahlung aus einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot ist auf die Abfindungszahlung anzurechnen.

Malus- und Clawback Regelung Malus:
Minderung des künftigen Anspruchs auf den LTI bei einem für die Unternehmensentwicklung wesentlichen negati-
ven Erfolgsbeitrag des Vorstands oder in Summe wesentlichen negativen Entwicklung der von ihm verantworteten 
Geschäftsbereiche während des betreffenden Performance-Zeitraums; 

Clawback:
Eine Möglichkeit des Aufsichtsrats, bereits ausgezahlte variable Vergütungsbestandteile zurückzufordern, besteht 
nicht.
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VERGÜTUNGSBESTANDTEIL

Erfolgsunabhängige Vergütung

Grundvergütung Die Grundvergütung der Vorstandsmitglieder beträgt einen fixen jährlichen Betrag. 

Nebenleistungen Individuell unterschiedliche Sachbezüge und geldwerten Vorteile, wie Dienstwagen und marktübliche Telekommu-
nikations- und EDV-Mittel, Versicherungsschutz in verschiedenen Bereichen (insbesondere Unfall-, Berufsunfähig-
keits- und D&O-Versicherung). Einmalzahlungen bei neu eintretenden Vorstandsmitgliedern aus Anlass des Amts-
antritts möglich.

Betriebliche Altersversorgung Versorgungszusage bestehend aus Altersrente (wahlweise Alterskapital), Witwenrente (wahlweise Witwenkapital) 
und Waisenrente.
Erstattung der bei angenommener Beschäftigung als Arbeitnehmer üblichen Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung sowie gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung.

Erfolgsabhängige Vergütung

Short-Term Incentive (STI) An einer Zielerreichung orientierte kurzfristige Vergütung mit einjährigem Bemessungszeitraum
Basis für die Zielerreichung: finanzielle und nichtfinanzielle Leistungskriterien
•	 STI 1: Konzernertrag (individueller Prozentsatz des Konzern-EBITDA vor Abzug der variablen Vergütung von Vor-

stand und Aufsichtsrat)
•	 STI 2: Individuelle und unternehmensbezogene Projekt- und Prozessziele (bestimmte strategische Ziele auf 

Grundlage jährlicher Zielvereinbarung, insbesondere die Umsetzung spezifischer Strategieentscheidungen, die 
die einzelnen Segmente betreffen)

•	 STI 3: Personalziele (Steigerung der durchschnittlichen jährlichen Fortbildung je Mitarbeiter)

Jede Teilkomponente des STI ist durch einen Höchstbetrag in Euro begrenzt (Cap) und in ihrem monetären Beitrag 
zum jährlichen Ziel-STI gleichgewichtet. 

Long-Term Incentive (LTI) Auf den Zuwachs der Marktkapitalisierung bezogene langfristige Vergütung
•	 Betrachtungszeitraum: 2 Jahre
•	 LTI = Individueller Multiplikator x Zuwachs Marktkapitalisierung 
•	 Hinsichtlich des Zuwachs Marktkapitalisierung wird auf die Steigerung der jeweils letzten beiden Geschäftsjahre 

(abgeschlossenes Geschäftsjahr und Vorjahr) abgestellt

Der LTI ist auf einen jährlichen Maximalbetrag begrenzt (Cap).

Ermessenstantieme Der Aufsichtsrat ist berechtigt, nach billigem Ermessen im Falle besonderer Leistungen oder Beiträge des Vorstands-
mitglieds eine erfolgsabhängige Tantieme zu bezahlen; die Ermessenstantieme ist auf maximal 15 % der jährlichen 
Grundvergütung in dem Geschäftsjahr, für das die Ermessentantieme ausgezahlt werden soll, begrenzt.

Sonstige Vergütungsregelungen

Share Ownership Guidelines Verpflichtung, Aktien der Gesellschaft im Wert von mindestens 60 % der an das Vorstandsmitglied in der Laufzeit 
des LTIP gewährten jeweiligen höchsten LTI-Auszahlung nach Steuern zu erwerben und zu halten.
Ist dieser Bestand zum Zeitpunkt der LTI-Auszahlung nicht erreicht, ist das Vorstandsmitglied verpflichtet, die Diffe-
renz spätestens innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Auszahlung des maßgeblichen (höchsten) LTI zu er-
werben. 

Maximalvergütung Begrenzung der für ein Geschäftsjahr gewährten Gesamtvergütung gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG:
•	 Vorstandsvorsitzender: 2,6 Mio. EUR
•	 jedes weitere Vorstandsmitglied: 1,75 Mio. EUR

Abfindungs-Cap Abfindungszahlung in Höhe der Vergütung für die Restlaufzeit, maximal zwei Jahresvergütungen; bei einer restli-
chen Vertragslaufzeit von einem Jahr oder weniger ist die Abfindung auf eine Jahresvergütung begrenzt. 
Eine etwaige Zahlung aus einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot ist auf die Abfindungszahlung anzurechnen.

Malus- und Clawback Regelung Malus:
Minderung des künftigen Anspruchs auf den LTI bei einem für die Unternehmensentwicklung wesentlichen negati-
ven Erfolgsbeitrag des Vorstands oder in Summe wesentlichen negativen Entwicklung der von ihm verantworteten 
Geschäftsbereiche während des betreffenden Performance-Zeitraums; 

Clawback:
Eine Möglichkeit des Aufsichtsrats, bereits ausgezahlte variable Vergütungsbestandteile zurückzufordern, besteht 
nicht.

31

3.	 Vergütungsfestsetzung

Festlegung der Ziel-Gesamtvergütung
Das Vergütungssystem sieht vor, dass der Aufsichtsrat mit der jährlichen Festlegung bzw. Bestätigung der 
Zielvorgaben für den STI und LTI für jedes Vorstandsmitglied auch mittelbar die Ziel-Gesamtvergütung ei­
nes Geschäftsjahres festlegt.

Die Ziel-Gesamtvergütung bestimmt sich aus der Summe aller Vergütungsbeträge für ein Geschäftsjahr, 
namentlich der Grundvergütung, der Nebenleistungen, des jährlichen Versorgungaufwands zur betriebli­
chen Altersvorsorge, des STI und des LTI, für den Fall einer 100-prozentigen Zielerreichung. Die jeweiligen 
Ziele für STI und LTI legt der Aufsichtsrat in einer separaten Zielvereinbarung vor Beginn des jeweiligen 
Bemessungszeitraums fest, soweit die Ziele nicht bereits im entsprechenden Vorstandsdienstvertrag be­
stimmt sind. Letzteren Falls erfolgt eine Bestätigung der entsprechenden Zielsetzung im Vorjahr des jewei­
ligen Performance-Zeitraums unter Verweis auf die entsprechende Vertragsbestimmung. Knüpft die Höhe 
der jeweiligen variablen Vergütungskomponente an den Anteil einer Bemessungsgröße an (wie z.B. pro­
zentualer Anteil am EBITDA oder Zuwachs der Marktkapitalisierung), bestätigt der Aufsichtsrat vor Beginn 
des jeweiligen Performance-Zeitraums den anvisierten Wert, bei dessen Erreichen die jeweiligen Ziele als 
vollständig erfüllt gelten.

In Übereinstimmung mit diesen Vorgaben hat der Aufsichtsrat für Dr. Wolfgang Trier, folgende Ziel-Ge­
samtvergütung festgelegt. Die zu erreichende Gesamtvergütung beträgt bis zu 2.600 TEUR.

In Übereinstimmung mit diesen Vorgaben hat der Aufsichtsrat für Ernst Homolka, folgende Ziel-Gesamt­
vergütung festgelegt. Die zu erreichende Gesamtvergütung beträgt bis zu 852 TEUR.

Angemessenheitsprüfung
Die Angemessenheit der Vergütungsbestandteile wird durch den Aufsichtsrat in regelmäßigen Abständen 
überprüft und bei Bedarf angepasst, um innerhalb des geltenden Rahmens ein marktübliches und zugleich 
wettbewerbsfähiges Vergütungspaket für die Vorstandsmitglieder sicherzustellen. Hierbei kann der Auf­
sichtsrat die Vorstandsvergütung auch im Rahmen eines vertikalen (internen) Vergleichs mit der Vergü­
tungsstruktur innerhalb des Softing-Konzerns unterhalb der Vorstandsebene und eines horizontalen (ex­
ternen) Peer-Group-Vergleichs mit der Vergütungsstruktur anderer Unternehmen überprüfen. 

Die Angemessenheit wurde zuletzt im Zuge der Erarbeitung des aktuellen Vorstandsvergütungssystems 
sowie des Abschlusses des neuen Vorstandsdienstvertrages für Dr. Wolfgang Trier durch einen externen 
Vergütungsexperten überprüft. Dabei wurde die Vergütung der Vorstandsmitglieder der Softing AG unter 
Berücksichtigung der Größenkriterien Markt, Umsatz, Gewinn, Mitarbeiter und Marktkapitalisierung ver­
gleichbaren Unternehmen aus dem Prime Standard der Deutschen Börse gegenübergestellt. Im Ergebnis 
ist die Vergütung der Vorstandsmitglieder der Softing AG weiterhin marktüblich. Von einem vertikalen Ver­
gleich (einschließlich einer Berücksichtigung der Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeit­
nehmer) hat der Aufsichtsrat bisher abgesehen, da nach Auffassung des Aufsichtsrats gegenwärtig keine 
für einen solchen Vergleich geeigneten Vergleichsgruppen bestimmt werden können. 

Vorübergehende Abweichung vom Vergütungssystem
Von der im Vergütungssystem gemäß den rechtlichen Vorgaben verankerten Möglichkeit, vorübergehend 
vom Vergütungssystem abzuweichen, hat der Aufsichtsrat im abgelaufenen Geschäftsjahr keinen Ge­
brauch gemacht.
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4.	 Erfolgsunabhängige Vergütung

Die erfolgsunabhängige Vergütung sichert für die Vorstandsmitglieder ein angemessenes Basiseinkom­
men und vermeidet damit das Eingehen unangemessener Risiken für das Unternehmen. Die einzelnen er­
folgsunabhängigen Komponenten der Vorstandsvergütung setzen sich wie folgt zusammen:

Grundvergütung
Die Mitglieder des Vorstands erhalten eine feste Grundvergütung pro Geschäftsjahr.

Die Höhe der Grundvergütung orientiert sich jeweils am Aufgabenspektrum und Ressortzuschnitt des Vor­
standsmitglieds, der Erfahrung des jeweiligen Vorstandsmitglieds sowie weiteren Parametern. Die Fest­
vergütung im Geschäftsjahr 2024 betrug 623 TEUR (Vorjahr 593 TEUR) für den Vorstandsvorsitzenden Dr. 
Wolfgang Trier und 298 TEUR (Vorjahr 284 TEUR) für das Vorstandsmitglied Ernst Homolka.

Die Grundvergütung steigt jährlich um bis zur Hälfte der prozentualen Steigerung des Konzernumsatzes im 
Vergleich zum Vorjahr, begrenzt jedoch auf eine jährliche Erhöhung von maximal 5 %.

Nebenleistungen
Den Mitgliedern des Vorstands werden ferner vertragliche Nebenleistungen gewährt, die aber individuell 
unterschiedlich in ihrer Höhe und ihrem Umfang unter Berücksichtigung der jeweiligen Vertragssituation 
ausgestaltet werden können. 

Diese Nebenleistungen umfassten im Geschäftsjahr 2024 verschiedene Sachbezüge und geldwerten Vor­
teile, wie etwa die Bereitstellung eines Dienstwagens und marktübliche Telekommunikations- und EDV-
Mittel zur dienstlichen und privaten Nutzung. Herr Dr. Trier und Herr Homolka erhielten entsprechend ih­
rer vertraglichen Vereinbarungen statt eines Dienstwagens die Zahlung einer Car-Allowance sowie teilwei­
se Versicherungsschutz in Form einer Unfallversicherung und einer Berufsunfähigkeitsversicherung. 

Betriebliche Versorgungsregelungen

Versorgungsaufwand auf Basis üblicher Arbeitnehmer
Des Weiteren erhielten die Vorstandsmitglieder eine Erstattung der bei angenommener Beschäftigung als 
Arbeitnehmer üblichen Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, eine Erstattung der Bei­
träge zu einer gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung. 
 
Eine D&O-Versicherung wurde von der Gesellschaft für die Vorstände und Aufsichtsräten (mit einem 
Selbstbehalt von 10 %) abgeschlossen. Die D&O Versicherung ist nicht Teil der Vorstandsbezüge.

Weitere Versorgungsregelungen 
Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder sieht vor, dass die Mitglieder des Vorstands eine lei­
stungsorientierte betriebliche Altersversorgung erhalten, die durch entsprechende Versicherungen rück­
gedeckt oder auf andere Weise finanziert werden kann. Die Pensionszusage besteht aus einer Altersrente 
oder wahlweise einem Alterskapital, einer Witwenrente oder wahlweise einem Witwenkapital und einer 
Waisenrente.
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Ab Vollendung des 60. Lebensjahres erhalten die Vorstandsmitglieder eine lebenslange monatliche Alters­
rente in Höhe eines vertraglich festgelegten Betrages. Diese Regelaltersrente erhöht sich um einen be­
stimmten Prozentsatz je Monat der darüberhinausgehenden Dienstzeit, falls der Vorstand erst nach der 
vorstehend genannten Regelaltersgrenze aus den Diensten der Gesellschaft ausscheidet. Die Anpassung 
der laufenden Rentenleistungen richtet sich nach § 16 BetrAVG. Die jährliche Mindesterhöhung beträgt 
2,5 % der Vorjahresrente. Die monatliche Altersrente kann ganz oder teilweise durch eine einmalige Al­
terskapitalleistung in Höhe des Barwerts der Rentenverpflichtung, der auf Grundlage praxisüblicher versi­
cherungsmathematischer Methoden berechnet wird, abgelöst werden. In diesem Fall erlöschen sämtliche 
Ansprüche aus der Versorgungszusage einschließlich der Witwen- und Waisenrente in Höhe des abgelös­
ten Betrages.

Im Todesfall erhält die Ehefrau des betreffenden Vorstandsmitglieds eine lebenslange monatliche Witwen­
rente in Höhe von 60 % der vereinbarten Regelaltersrente. Diese Witwenrente kann ganz oder teilweise 
durch ein einmaliges Witwenkapital abgelöst werden; hierfür gelten die für die Ablösung der Regelalters­
rente vorbeschriebenen Grundsätze entsprechend. Im Falle des Ablebens erhalten zudem seine drei Kin­
der eine monatliche Waisenrente in Höhe von jeweils 30 % der zugesagten Altersrente, die sich im Falle des 
Vollwaisenturms verdoppelt. Die Waisenrente endet mit Ableben des berechtigten Kindes oder spätestens 
mit Vollendung dessen 25. Lebensjahres. Witwen- und Waisenrente dürfen zusammen den Betrag der Al­
tersrente nicht übersteigen und unterliegen gegebenenfalls einer quotalen Kürzung.

Wird die zugesagte Altersrente teilweise durch Zahlung eines einmaligen Alterskapitals erfüllt, so erlö­
schen damit insoweit die Ansprüche auf Zahlung einer Witwenrente und einer Waisenrente. Die Witwen­
rente reduziert sich in diesem Fall auf 60 % und die Waisenrente auf 30 % der noch rentenförmig zu erfül­
lenden Altersversorgung.

Scheidet das betreffende Vorstandsmitglied vor Eintritt eines Versorgungsfalles aus den Diensten der Ge­
sellschaft aus, behält es seine bis zu diesem Zeitpunkt erdiente Rentenanwartschaft. Maßgebend hierfür 
ist die Dauer der tatsächlichen Betriebszugehörigkeit im Verhältnis zur Dienstzeit, die ohne ein vorzeitiges 
Ausscheiden, bis zur Regelaltersgrenze erreichbar gewesen wäre. Die zugesagten Versorgungsleistungen 
werden als Nachschüsse jeweils zum Ende eines Monats gezahlt. Einmalige Kapitalleistungen können mit 
Zustimmung des jeweiligen Versorgungsberechtigten in bis zu zehn Jahresraten ausbezahlt werden.

Der Aufsichtsrat kann die Bedingungen der vorstehenden leistungsbezogenen Altersversorgung, insbeson­
dere die Regelaltersgrenze, die Höhe der einzelnen Teilkomponenten, die Modalitäten der Kapitalwahl­
rechte und die Hinterbliebenenversorgung anpassen, wenn dies im Interesse des Unternehmens geboten 
erscheint.

Die vorstehenden Regelungen finden Anwendung auf den laufenden Vertrag von Herrn Dr. Wolfgang Trier. 
Die Versorgungszusage wurde mit Wirkung ab dem 60sten Lebensjahr vereinbart und besteht fort.

Die aufgewandten oder zurückgestellten Beträge sowie die Barwerte der Altersversorgungszusagen für die 
zum 31. Dezember 2024 amtierenden Vorstandsmitglieder stellen sich wie folgt dar:
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BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG DES VORSTANDS

Dr. Dr. Wolfgang Trier
(Vorstandsmitglied seit 01.04.2002; 
Vorstandsvorsitzender seit 01.06.2002)

Ernst Homolka
(Vorstandsmitglied seit 01.05.2015)

alle Werte in TEUR 2024 2023 2024 2023

Beträge nach IFRS (Konzern) Altersversorgung 115 130 58 58

Barwert der Verpflichtung 2.625 2.326 - -

Beträge nach HGB (Softing AG) Altersversorgung 128 128 58 58

Barwert der Verpflichtung 3.414 3.247 - -

Der aktuelle Vertrag 29. Juli 2022 des Vorstandsmitglieds Ernst Homolka sieht hinsichtlich der Altersvor­
sorge einen festen jährlichen Geldbetrag zur Eigenvorsorge vor, der im Januar und Mai eines jeden Jahres 
ausbezahlt wird. Das Altersversorgungsentgelt betrug im Geschäftsjahr 2024 58 TEUR (Vorjahr 58 TEUR).

Bereits ausgeschiedene Vorstandsmitglieder erhalten Versorgungsbezüge auf Grundlage eines abwei­
chenden Systems.

5.	 Erfolgsabhängige Vergütung

Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder sieht neben der Grundvergütung, den vertraglichen 
Nebenleistungen und den Leistungen zur betrieblichen Altersversorgung verschiedene erfolgsabhängige 
Vergütungskomponenten vor, namentlich ein Short Term Incentive („STI“) mit einem einjährigen Bemes­
sungszeitraum, ein Long Term Incentive („LTI“) auf Grundlage eines Long Term Incentive Plans („LTIP“) mit 
einem mehrjährigen Bemessungszeitraum und eine Sondertantieme für besondere Leistungen eines Vor­
standsmitglieds. 

In dem Altvertrag von Herrn Homolka waren bis zum 30. April 2023 noch vom Vergütungssystem abwei­
chende Leistungskriterien enthalten.

Die erfolgsabhängige Vergütung soll Anreize für die Vorstandsmitglieder setzen, im Sinne der Unterneh­
mensstrategie, der Aktionäre, der Kunden und der Mitarbeiter zu handeln und langfristige Ziele nachhaltig 
zu verfolgen und zu erreichen. 

Der Anteil des Zielbetrags des LTI wird im Falle von Dr. Wolfgang Trier ab dem Geschäftsjahr 2022, im Üb­
rigen bei allen anderen Dienstverträgen, die nach dem 20. Mai 2021 neu abgeschlossen oder verlängert 
werden, den Anteil des Zielbetrags des STI überwiegen, womit sichergestellt ist, dass diese variablen Ver­
gütungskomponenten zum überwiegenden Teil auf einer mehrjährigen Bemessungsgrundlage beruhen 
und damit im Ergebnis ein langfristiger Verhaltensanreiz erzeugt wird.
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Kurzfristig variable Vergütung

Regelungen des Vergütungssystems
Grundzüge und Funktionsweise des Short Term Incentive (STI)

Das STI besteht aus drei Teilkomponenten (STI 1, STI 2 und STI 3), die jeweils auf unterschiedlichen finan­
ziellen und nichtfinanziellen Leistungskriterien basieren und durch daran anknüpfende jährliche Perfor­
mance-Parameter konkretisiert werden. Jede Teilkomponente des STI ist durch einen Höchstbetrag in Euro 
begrenzt und in ihrem monetären Beitrag zum jährlichen Ziel-STI gleichgewichtet. Damit ist die Höhe des 
STI insgesamt begrenzt (Cap). Außergewöhnliche Entwicklungen führen damit nicht zu einer unvorherseh­
baren Höhe des STI.

(i) 	 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungskriterien

Als finanzielle und nicht finanzielle Leistungskriterien für die Teilkomponenten des STI hat der Aufsichtsrat 
die nachfolgenden Kriterien bestimmt:

Finanzielle Leistungskriterien •	 Konzernertrag (STI 1)

Nicht finanzielle Leistungskriterien •	 Individuelle Projekt - und Prozessziele einschließlich strategischer Ziele (STI 2)
•	 Personalziele (STI 3)

(ii) 	Performance-Parameter

Der Aufsichtsrat legt für die einzelnen Leistungskriterien jeweils ein oder mehrere Performance-Parameter 
fest. Bis auf weiteres hat der Aufsichtsrat folgende Festlegungen getroffen:

STI 1 Konzernertrag •	 Höhe des Konzern-EBITDA (vor Abzug der variablen Vergütung von Vorstand und Auf-
sichtsrat) und prozentuale Anknüpfung des STI 1 hieran

STI 2 Individuelle und 
unternehmensbezogene 
Projekt - und Prozessziele

•	 Bestimmte strategische Ziele auf Grundlage einer jährlichen Zielvereinbarung, insbe-
sondere die Umsetzung spezifischer Strategieentscheidungen, welche die einzelnen 
Segmente betreffen

STI 3 Personalziele •	 Steigerung der durchschnittlichen jährlichen Fortbildung je Mitarbeiter 

Die vom Aufsichtsrat ausgewählten Performance-Parameter müssen messbar sein, mit der strategischen 
Ausrichtung der Softing AG im Einklang stehen und nach der Überzeugung des Aufsichtsrats als Steue­
rungsgröße für die langfristige Entwicklung der Gesellschaft geeignet sein. Der Aufsichtsrat achtet daher 
darauf, dass das Erreichen der jeweiligen Performance-Parameter anhand objektiver Kriterien messbar ist, 
beispielsweise anhand der geprüften Abschlussunterlagen für die Finanzziele, anhand intern oder extern 
durchgeführter Auswertungen oder Audits, oder bei Projekt- und Prozesszielen anhand der objektiv er­
kennbaren Ergebnisse oder erreichten Meilensteine.

Bei Festlegung mehrerer Performance-Parameter je Leistungskriterium sind die einzelnen Performance-
Parameter untereinander gleichgewichtet, sofern der Aufsichtsrat keine andere Gewichtung vornimmt. 
Performance-Parameter können dabei individuell oder für alle Vorstandsmitglieder gemeinsam festgelegt 
werden. Soweit es der Aufsichtsrat zur Förderung der Geschäftsstrategie und Incentivierung als sinnvoll 
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erachtet, kann der Aufsichtsrat auch andere als die vorstehend genannten Performance-Parameter festle­
gen. Die Performance-Parameter werden für jedes Geschäftsjahr klar definiert und grundsätzlich im Ver­
gütungsbericht offengelegt. Die Performance-Parameter für den STI beziehen sich auf ein Geschäftsjahr 
als Bemessungszeitraum und werden grundsätzlich im Vorjahr auf Grundlage einer entsprechenden Ziel­
vereinbarung festgelegt. Für jeden Bemessungszeitraum werden für jeden Performance-Parameter un­
ter Berücksichtigung des Cap der jeweiligen STI-Teilkomponente ein Zielwert und ein geeigneter Zielerrei­
chungsmaßstab festgelegt. 

Zielerreichungsmaßstab bilden insbesondere verschiedene prozentuale Gruppen der Zielerreichung i.V.m. 
jeweils zugeordneten Quantitäten oder Qualitäten des Performance-Parameters in Kombination mit ei­
ner Zielsumme der STI-Komponente (bei 100 % Zielerreichung), oder verschiedene Bandbreiten der qua­
litativen oder quantitativen Zielerreichung oder prozentuale Abweichungsbandbreiten (bezogen auf eine 
Zielerreichung von 100 % i.V.m. Bonus- und Malusbeträgen). Die Höhe des STI 1 (Ertragsziele) kann auch 
im Dienstvertrag anhand eines bestimmten Prozentsatzes einer im Konzernabschluss der Gesellschaft aus­
gewiesenen Ertragskennzahl (EBITDA, EBIT, EBT, gegebenenfalls unter Bereinigung des Ist-Werts zur Be­
rücksichtigung nicht-wiederkehrender, außergewöhnlicher Umstände und oder nicht operativer Effekte) 
bestimmt werden. Der Zielwert des STI 1 bei vollständiger Zielerreichung bestimmt sich dann anhand der 
gültigen Unternehmensplanung und deren Ertragsplanung für das jeweilige Bemessungsjahr. Die Höhe 
des STI 3 (Personalziele) kann auch im Dienstvertrag unter Angabe der entsprechenden Performance-Pa­
rameter und einer entsprechenden Zielsumme in Euro angegeben werden (insbesondere durch Gegen­
überstellung einer bestimmten prozentualen Steigerung der jährlichen Lernstunden pro Mitarbeiter und 
einer bestimmten Höhe des STI 3).

(iii)	Berechnung und Auszahlung des Bonus

Nach Ablauf des jeweiligen Bemessungsjahres und Vorlage des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses 
der Gesellschaft an den Aufsichtsrat wird eine Gesamtbetrachtung angestellt und die Höhe der einzelnen 
STI-Teilkomponente unter Berücksichtigung der jeweiligen Zielerreichung und des jeweiligen Cap durch 
den Aufsichtsrat berechnet. Zahlungen aus dem STI werden vier Wochen nach Feststellung des geprüften 
Jahresabschlusses für das jeweilige Bemessungsjahr zur Zahlung fällig.

Beitrag zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft
Der STI soll eine enge Verzahnung mit den strategischen Handlungsfeldern der Gesellschaft sicherstellen. 
Die vorstehenden Leistungskriterien leiten sich aus der Unternehmensstrategie ab und dienen deren ef­
fektiver Umsetzung.

Der Konzernertrag ist für die Unternehmenssteuerung des Softing-Konzerns von herausragender Bedeu­
tung. Eine jährliche Ertragssteigerung ist eine maßgebliche Grundlage für das angestrebte Unternehmens­
wachstum und die Umsetzung der Geschäftsstrategie. 

Durch die Aufnahme von individuellen und unternehmensbezogenen Projekt- und Prozesszielen können 
individuelle oder kollektive Anreize für spezifische Ziele mit wesentlicher Bedeutung für die operative 
und strategische Unternehmensentwicklung gesetzt werden. Eine entsprechende Incentivierung der Vor­
standsmitglieder fördert die effiziente und zeitnahe Umsetzung konkreter Einzelprojekte und die Einfüh­
rung bzw. Anpassung interner Prozesse und Abläufe. Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter sind eine 
wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Softing-Konzerns. Ein hohes Maß an Know-how und regelmä­
ßige Schulungen sind für die hohen Qualitätsanforderungen der Gesellschaft als innovatives Technologie­



37

unternehmen unverzichtbar. Personalziele sind daher ein entscheidendes Instrument zur Unternehmens­
steuerung mit dem Ziel einer möglichst hohen Produktqualität und Mitarbeiterzufriedenheit und der wei­
teren Stärkung der Stellung der Softing AG als attraktiver Arbeitgeber.

Für das Geschäftsjahr 2024 ergeben sich folgende Vergütungen:

VARIABLE VERGÜTUNG MIT EINJÄHRIGER BEMESSUNGSGRUNDLAGE DR. WOLFGANG TRIER (STI)

Prozentsatz/
Zielerreichung

Bemessungsgrundlage Einjährige variable Vergütung

2024
in TEUR

2023
in TEUR

2024
in TEUR

2023
in TEUR

STI 1 Anteil am Konzern EBITDA 4,0 % / Vj.4,0 % 10.163 14.631 407 585

STI 2 Zielvereinbarung 160 TEUR 90 % (Vj. 70 %) 160 160 144 144

STI 3 Personalziele 100 % (Vj. 100 %) 20 20 20 20

VARIABLE VERGÜTUNG MIT EINJÄHRIGER BEMESSUNGSGRUNDLAGE ERNST HOMOLKA

Prozentsatz Bemessungsgrundlage Einjährige variable Vergütung

2024
in TEUR

2023
in TEUR

2024
in TEUR

2023
in TEUR

STI Altvertrag 2023 anteilig 4 Monate 0,5 % / Vj.0,5 % 0 5.267 0 26

STI 1 Anteil am Konzern EBITDA 0,5 % / Vj.0,5 % 10.163 9.364 51 47

STI 2 Zielvereinbarung 50 TEUR 100 % (Vj. 70 %) 50 33 50 33

STI 3 Personalziele 100 % (Vj. 100 %) 10 7 10 7

Langfristig variable Vergütung

Regelungen des Vergütungssystems
Grundzüge und Funktionsweise des Long Term Incentive (LTI)

Die Mitglieder des Vorstands erhalten als langfristige variable Vergütungskomponente einen LTI aus dem 
jeweils anwendbaren LTIP. 

(i) 	 Leistungskriterien und Berechnungsmethodik

Der LTI besteht aus einer Geldleistung, die auf einen im jeweiligen Vorstandsdienstvertrag bestimmten 
jährlichen Maximalbetrag begrenzt ist (Cap) und sich wie folgt berechnet:

		  LTI = Multiplikator x Aktienkursquote x Zuwachs Marktkapitalisierung

Der „Multiplikator“ ist dabei ein Faktor, der für jedes Vorstandsmitglied individuell festgelegt wird. Er be­
stimmt den Anteil des Wertzuwachses der Marktkapitalisierung, die dem jeweiligen Vorstandsmitglied als 
Anreiz zukommen soll.
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Die „Aktienkursquote“ ist das Verhältnis des durchschnittlichen Aktienkurses der Softing AG zu Anfang und 
zu Ende des Performance Zeitraums. Zu der Berechnung setzt man den Durchschnitt der XETRA-Schluss­
kurse in den letzten 15 Kalendertagen des jeweils zweiten Jahres ins Verhältnis zum Durchschnitt der Xet­
ra-Schlusskurse in den ersten 15 Kalendertagen des ersten Jahres. 
 
Der „Zuwachs Marktkapitalisierung“ ist die Zunahme der durchschnittlichen Marktkapitalisierung der Ak­
tien der Gesellschaft in Euro in einem Performance-Zeitraum von jeweils zwei Geschäftsjahren. Zur Be­
rechnung des Zuwachs Marktkapitalisierung wird im Jahr der Berechnung auf das jeweils abgeschlossene 
Geschäftsjahr und das entsprechende Vorjahr auf Basis des Aktienkurses der Softing-Aktie im XETRA-Han­
del der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) abgestellt. Als Berech­
nungsgrundlage im Bemessungszeitraum gilt die Differenz (i) des Durchschnitts der XETRA-Schlusskurse in 
den letzten 15 Kalendertagen des jeweils zweiten Jahres multipliziert mit der durchschnittlichen Gesamt­
zahl aller ausgegebenen Softing-Aktien innerhalb dieser Frist, mit (ii) dem Durchschnitt der XETRA-Schluss­
kurse der ersten 15 Kalendertage des jeweils ersten Jahres, multipliziert mit der durchschnittlichen Ge­
samtzahl aller ausgegebenen Softing-Aktien innerhalb dieser Frist.

Sollte ein positiver Zuwachs der Marktkapitalisierung im jeweiligen Performance-Zeitraum rechnerisch 
ausschließlich aufgrund einer oder mehrerer Kapitalerhöhungen zustande gekommen sein, beträgt der 
Faktor „Zuwachs Marktkapitalisierung“ Null. Liegt im betreffenden Zeitraum kein positiver Zuwachs in der 
Marktkapitalisierung vor, ist dieser Faktor zu Null zu setzen.

Eine abweichende Berechnung des LTI erfolgt, wenn mindestens einmal ein LTI nach der vorstehend dar­
gestellten Berechnungsmethode ausgezahlt wurde, die Marktkapitalisierung dann aber in dem direkt fol­
genden Performance-Zeitraum gefallen ist, wodurch in diesem direkt folgenden Zeitraum kein LTI ausge­
zahlt wurde. Steigt sodann die Marktkapitalisierung in einem Folgezeitraum erneut an, ohne jedoch das 
Niveau der Marktkapitalisierung der letzten Auszahlung wieder zu übertreffen, wird zur Berechnung des 
LTI in dieser Periode nur der halbe für das betreffende Vorstandsmitglied festgelegte Multiplikator zur Be­
rechnung des LTI angewendet. Dies gilt in gleicher Weise fort, bis die höchste Marktkapitalisierung wieder 
überschritten wird, für die im Rahmen des Dienstvertrags nach der vorstehend beschriebenen Methode 
eine LTI ausgezahlt wurde.

(ii) 	Minderung und Entfall des LTI (Malus)

Liegen während des Performance-Zeitraums ein für die Unternehmensentwicklung wesentlicher negati­
ver Erfolgsbeitrag des Vorstands oder in Summe eine wesentliche negative Entwicklung der von ihm ver­
antworteten Geschäftsbereiche vor, entscheidet der Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben und aller Umstände des Einzelfalls über 
eine angemessene Minderung des künftigen Anspruchs auf den LTI für das betreffende Geschäftsjahr des 
negativen Beitrags bzw. der negativen Entwicklung oder für den gesamten Performance-Zeitraum (Malus). 
Ein solcher Malus ist auf die Auszahlung einer jeweils noch bevorstehenden LTI-Auszahlung begrenzt. Ein 
Rückgriff der Gesellschaft auf bereits ausgezahlte LTI-Leistungen ist ausgeschlossen. Unabhängig davon 
behält sich der Aufsichtsrat jedoch vor, anderweitige Ansprüche nach dem Vorstandsdienstvertrag sowie 
nach den gesetzlichen Vorschriften geltend zu machen. Der Aufsichtsrat kann Regelungen vorsehen, wo­
nach der Anspruch auf Auszahlung des LTI im Falle der Beendigung des Dienstverhältnisses erlischt; dies 
betrifft insbesondere eine Beendigung vor Ablauf des Performance-Zeitraums und eine Differenzierung 
nach den Gründen des Ausscheidens (good/bad-leaver-Regelungen).
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(iii)	Endgültige Berechnung und Auszahlung des LTI, Möglichkeit zu dessen Reduzierung

Der LTI ist an der positiven Entwicklung der Marktkapitalisierung und damit an einer Unternehmenswert­
steigerung der Gesellschaft ausgerichtet und soll eine nachhaltige positive Entwicklung des Unternehmens 
über jeweils mehrere Jahre incentivieren. Zugleich wird dadurch die Bindung der Vorstandsmitglieder an 
die Gesellschaft gestärkt und das Interesse der Vorstandsmitglieder an die Aktionärsinteressen angegli­
chen.

Der Multiplikator betrug für das Geschäftsjahr 2023 3 %, während die Aktienkursquote bei 0,75 lag. Der 
„Zuwachs der Marktkapitalisierung“ war negativ, weshalb der Faktor mit 0 anzusetzen war.

Die vorbeschriebene Regelung findet auf alle seit dem 20. Mai 2021 neu abgeschlossenen bzw. verlänger­
ten Dienstverträge Anwendung.

Für das Geschäftsjahr ergeben sich folgende Vergütungen:

VARIABLE VERGÜTUNG MIT MEHRJÄHRIGER BEMESSUNGSGRUNDLAGE DR. WOLFGANG TRIER 2024

Multiplikator Aktienquote Zuwachs der Markt
kapitalisierung

Mehrjährige variable 
Vergütung

in TEUR in TEUR in TEUR

LTI 2024 3 % 0,75 0 0

VARIABLE VERGÜTUNG MIT MEHRJÄHRIGER BEMESSUNGSGRUNDLAGE DR. WOLFGANG TRIER 2023

Multiplikator Aktienquote Zuwachs der Markt
kapitalisierung

Mehrjährige variable 
Vergütung

in TEUR in TEUR in TEUR

LTI 2023 3 % 0,75 0 0

VARIABLE VERGÜTUNG MIT MEHRJÄHRIGER BEMESSUNGSGRUNDLAGE ERNST HOMOLKA 2024

Prozentsatz Bemessungsgrundlage Mehrjährige variable Vergütung

2023 bis April
in TEUR

2023 bis April
in TEUR

Ernst Homolka 0,75 % 4.368 33

VARIABLE VERGÜTUNG MIT MEHRJÄHRIGER BEMESSUNGSGRUNDLAGE ERNST HOMOLKA 2023 AB MAI

Multiplikator Aktienquote Zuwachs der Markt
kapitalisierung

Mehrjährige variable 
Vergütung

in TEUR in TEUR in TEUR

LTI 2023 0,5 % 0,75 0 0
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Erfolgsabhängige Ermessenstantieme
Die Dienstverträge enthalten die Regelung, dass der Aufsichtsrat berechtigt ist, nach billigem Ermessen im 
Falle besonderer Leistungen oder Beiträge des Vorstandsmitglieds eine erfolgsabhängige Tantieme zu be­
zahlen. 

In dem Dienstvertrag von Dr. Wolfgang Trier und Ernst Homolka ist entsprechend dem Vergütungssystem 
eine Begrenzung einer solchen Ermessenstantieme auf maximal 15 % der jährlichen Grundvergütung im 
Geschäftsjahr, für das die Auszahlung der Ermessenstantieme erfolgen soll, vereinbart. 

Die Möglichkeit zur Zahlung einer solchen Tantieme kann einen deutlichen Anreiz darstellen, außerordent­
liche Anstrengungen zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre und sonstigen Stakeholder zu 
unternehmen und einen überobligatorischen persönlichen Einsatz eines Vorstandsmitglieds (z.B. bei un­
vorhersehbaren Einzelprojekten oder Transaktionen) zu kompensieren.

Für das Geschäftsjahr 2024 wurde keine Ermessenstantieme für besondere Leistung gewährt.
Für das Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Wolfgang Trier keine Er­
messenstantieme für besondere Leistung gewährt. Für das Geschäftsjahr 2023 hat der Aufsichtsrat dem 
Vorstand Ernst Homolka eine Ermessenstantieme für besondere Leistung, in Höhe von 15 TEUR gewährt. 

6.	 Sonstige Vergütungsregelungen

Möglichkeit, variable Vergütungsbestandteile zurückzufordern (Clawback)
Der Dienstvertrag von Dr. Wolfgang Trier und Ernst Homolka sieht entsprechend dem Vergütungssystem 
die Möglichkeit vor, LTI-Auszahlungen unter bestimmten Umständen herabzusetzen (siehe oben „Minde­
rung und Entfall des LTI (Malus)“). 

Die Möglichkeit, bereits ausgezahlte variable Vergütungsbestandteile zurückzufordern, ist in dem Vergü­
tungssystem nicht vorgesehen und in den Vorstandsverträgen nicht vereinbart; dementsprechend erfolgte 
im Geschäftsjahr 2024 keine Rückforderung variabler Vergütungsbestandteile, auch 2023 wurde von die­
ser Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht.

Aktienhaltevorschriften (Share Ownership Guidelines)
Um die Interessen der Vorstandsmitglieder und der Aktionäre noch weiter anzugleichen und die nachhal­
tige langfristige Entwicklung des Softing-Konzerns sicherzustellen, sieht das Vergütungssystem vor, dass 
jedes Vorstandsmitglied verpflichtet ist, einen Bestand an Softing-Aktien zu halten, der dem Wert von 
mindestens 60 % der an das Vorstandsmitglied in der Laufzeit des LTIP gewährten jeweiligen höchsten 
LTI-Auszahlung nach Steuern entspricht. Zur Bestimmung dieser Aktienanzahl wird der Schlusskurs der 
Softing-Aktien im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder eines vergleichbaren Nachfol­
gesystems) am Tag der jeweiligen LTI-Auszahlung herangezogen. Soweit das Vorstandsmitglied zur Zeit 
der LTI-Auszahlung diesen Aktienbestand nicht oder nicht vollständig hält, ist es verpflichtet, die Differenz 
spätestens innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Auszahlung des maßgeblichen (höchsten) LTI 
zu erwerben. Die Mitglieder des Vorstands sind verpflichtet, die nach vorstehender Maßgabe bestimmte 
Höchstzahl an Aktien bis zum Ende des Vorstandsdienstvertrages zu halten.
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Die Vorstandmitglieder halten zum Stichtag 31. Dezember 2024 persönlich Softing-Aktien wie folgt:

AKTIENBESTAND DER VORSTANDSMITGLIEDER ZUM 31. DEZEMBER 2024

Aktienanzahl Kurswert zum 31.12.2024*)
in TEUR

Dr. Dr. Wolfgang Trier, Vorsitzender 163.234 499

Ernst Homolka 10.900 33

*) Schlusskurs im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse: EUR 3,06

Leistungen bei Vertragsbeendigung

Abfindungsregelungen
In den Vorstandsdienstverträgen sind Abfindungsregelungen für den Fall einer vorzeitigen Beendigung des 
Dienstverhältnisses vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer auf Veranlassung der Gesellschaft verein­
bart.

Entsprechend dem Vergütungssystem sieht der Dienstvertrag von Dr. Wolfgang Trier vom 8. März 2021 vor, 
dass der Aufsichtsrat das Vorstandsmitglied im Falle seiner Abberufung aus wichtigem Grund ohne Vor­
liegen eines wichtigen Grundes zur Kündigung seines Dienstvertrages unter Fortzahlung seiner Vergütung 
freistellen kann. In diesem Fall erhält das Vorstandsmitglied eine Abfindung für die vertraglich vereinbar­
ten Vergütungsansprüche in Form des Grundgehalts, des STI und des LTI, die in der Restlaufzeit des Dienst­
vertrages noch entstanden wären. Diese Abfindung ist begrenzt auf den Wert von zwei Jahresvergütungen 
(Abfindungs-Cap). Die Höhe der variablen Vergütungskomponenten bemisst sich auf Basis der im Vorjahr 
hieraus erzielten Ansprüche mit der Maßgabe, dass der Berechnung des STI 1 eine fiktive Fortschreibung 
der relevanten Ertragskennzahl aus dem Vorjahr (z.B. EBITDA) in zukünftige Monate der Restlaufzeit des 
Vertrages zugrunde gelegt wird. Bei einer restlichen Vertragslaufzeit von einem Jahr oder weniger ist die 
Abfindung auf eine Jahresvergütung begrenzt. Eine etwaige Zahlung aus einem nachvertraglichen Wett­
bewerbsverbot ist auf die Abfindungszahlung anzurechnen. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist 
lediglich in dem Dienstvertrag von Dr. Wolfgang Trier enthalten.

Der Vorstandsvertrag vom 29. Juli 2022 sieht für Ernst Homolka folgende Regelung vor, dass im Falle des 
Widerrufs seiner Vorstandsbestellung vor Ablauf der Vertragslaufzeit ohne dass ein wichtiger Grund für 
eine Kündigung des Dienstvertrages durch die Gesellschaft vorliegt die Abfindungszahlungen einschließ­
lich Nebenleistungen den Wert von 18 Monatsvergütungen (Summe aus fester Grundvergütung, Summe 
variabler Vergütung, Erstattung von Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie einjähriger 
und mehrjähriger variabler Vergütung) nicht überschreiten und nicht höher als die Vergütung für die Rest­
laufzeit sein dürfen. Die Ermittlung der variablen Vergütung richtet sich nach dem Durchschnitt der varia­
blen Vergütung für die letzten zwei vollen Geschäftsjahre bzw., wenn keine zwei vollen Geschäftsjahre zur 
Verfügung stehen, unter Berücksichtigung des bei Beendigung laufenden Geschäftsjahres. 
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Change of Control
In den Dienstverträgen der amtierenden Vorstandsmitglieder sind keine Zusagen für Leistungen aus An­
lass der vorzeitigen Beendigung des Dienstvertrages infolge eines Kontrollwechsels (Change of Control) 
enthalten. 

Vergütungen für Nebentätigkeiten
Soweit ein Vorstandsmitglied auch Tätigkeiten bei Tochtergesellschaften der Gesellschaft wahrnimmt, ist 
diese Tätigkeit unentgeltlich und mit der Vorstandsvergütung abgegolten.

Leistungen Dritter
Im vergangenen Geschäftsjahr wurden keinem Vorstandsmitglied Leistungen von einem Dritten im Hin­
blick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied zugesagt oder gewährt.

7.	 Individualisierte Offenlegung der Vergütung des Vorstands

Im Geschäftsjahr 2024 gewährte und geschuldete Vergütung der gegenwärtigen und früheren Mit-
glieder des Vorstands nach § 162 AktG
Die folgende Tabelle stellt die den gegenwärtigen Vorstandsmitgliedern im abgelaufenen Geschäftsjahr 
gewährten und geschuldeten festen und variablen Vergütungsbestandteile einschließlich des jeweiligen 
relativen Anteils nach § 162 AktG dar. 

Die Gesellschaft sieht folgende Vergütungsbestandteile als gewährt und geschuldet an:
Es handelt sich dabei um die im Geschäftsjahr gewährte feste Grundvergütung, die im Geschäftsjahr ange­
fallenen Nebenleistungen, die aufgrund altvertraglicher Regelungen für das Geschäftsjahr 2024 gewährte, 
einjährige variable Vergütung und die für das Geschäftsjahr 2024 gewährte, mehrjährige variable Vergü­
tung, da die Leistungen für diese Vergütungen im Jahr 2024 vollständig erbracht wurden.

Laufende Aufwendungen für Altersversorgungzusagen bleiben bei dieser Betrachtung definitionsgemäß 
außer Ansatz, da diese nicht gewährt und geschuldet sind im Jahr 2024.

Gemäß § 162 Abs. 5 AktG werden personenbezogene Angaben für ehemalige Vorstandsmitglieder unter­
lassen, da diese bereits vor dem 31. Dezember 2011 aus dem Vorstand ausgeschieden sind.
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IM GESCHÄFTSJAHR 2023 GEWÄHRTE UND GESCHULDETE VERGÜTUNG 
DER GEGENWÄRTIGEN MITGLIEDER DES VORSTANDS

Dr. Dr. Wolfgang Trier
(Vorstandsmitglied seit 01.04.2002; 
Vorstandsvorsitzender seit 01.06.2002)

Ernst Homolka
(Vorstandsmitglied seit 01.05.2015)

2024 2023 2024 2023

in TEUR in % in TEUR in % in TEUR in % in TEUR in %

Erfolgsunabhängige 
Vergütung

Grundvergütung 623 47 593 42 298 61 284 56

Nebenleistungen 34 3 35 2 18 4 16 3

Versorgungsentgelt 112 8 14 1 64 13 64 12

Summe 768 57 642 46 380 77 364 71

Erfolgsabhängige 
Vergütung 
Altvertrag  
Ernst Homolka bis 04/23

Einjährige variable 
Vergütung

0 0 0 0 0 0 26 5

Mehrjährige variable 
Vergütung*

0 0 0 0 0 0 33 6

Erfolgsabhängige Vergütung 
Neuverträge

STI 1 407 30 585 42 51 10 47 8

STI 2 144 11 144 10 50 10 33 6

STI 3 20 1 20 1 10 2 7 1

LTI 0 0 0 0 0 0 0 0

Erfolgsabhängige  
Ermessenstantieme

0 0 0 0 0 0 15 3

Summe 571 43 749 54 111 23 161 29

Gesamtvergütung 1.339 100 1.390 100 491 100 525 100

*Die mehrjährige variable Vergütung 2023 betrifft die für das Geschäftsjahr 2023 gewährte zweijährige variable Vergütung mit dem Betrachtungszeitraum 
  2022/2023.

Darüber hinaus wurden nicht beanspruchte Urlaubstage in Höhe von 17 TEUR im Geschäftsjahr aus dem 
Vorjahr abgegolten (Vj. 10 TEUR).
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8.	 Einhaltung der Maximalvergütung

Der Aufsichtsrat hat gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG einen Höchstbetrag für die Summe aller Ver­
gütungskomponenten (Grundvergütung, Nebenleistungen, Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung, 
STI, LTI und eventuelle Ermessenstantieme) festgelegt.

Der Maximalbetrag beläuft sich auf 2.600.000,00 EUR für den Vorstandsvorsitzenden und 
1.750.000,00 EUR für jedes weitere Vorstandsmitglied. 

Ungeachtet der Anwendbarkeit des Vergütungssystems auf die im Geschäftsjahr 2024 bestehenden 
Dienstverträge wurde die Maximalvergütung im Geschäftsjahr 2024 eingehalten, wie der nachfolgenden 
Tabelle zu entnehmen ist. 

Dr. Dr. Wolfgang Trier
(Vorstandsmitglied seit 01.04.2002; 
Vorstandsvorsitzender seit 01.06.2002)

Ernst Homolka
(Vorstandsmitglied seit 01.05.2015)

Cap Cap

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

Erfolgsunabhängige 
Vergütung

Grundvergütung 623 623 298 298

Nebenleistungen 34 34 18 18

Versorgungsentgelt 112 112 64 64

Summe 768 768 380 380

Erfolgsabhängige 
Vergütung Altvertrag

Einjährige  
variable Vergütung anteilig

0 0 0 30

Mehrjährige  
variable Vergütung anteilig

0 0 0 73

Erfolgsabhängige  
Vergütung Neuvertrag
anteilig Ernst Homolka

STI 1 407 600 51 100

STI 2 144 160 50 50

STI 3 20 20 10 10

Ermessenstantieme 0 0 0 0

LTI 0 1.050 0 200

Summe 571 1.830 111 486

Versorgungszusage Versorgungsaufwand 241 241 0 0

Gesamtbetrag CAP Vergütungssystem 2021 1.580 2.600 491 1.750
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III. DIE VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS IM GESCHÄFTSJAHR 2024

1.	 Grundlagen und Ausgestaltung des Vergütungssystems für den Aufsichtsrat

Grundlagen
Das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat ist in § 14 der Satzung geregelt und gibt sowohl den abstrakten 
als auch den konkreten Rahmen für die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder vor. Hierdurch ist gewähr­
leistet, dass die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder stets dem von der Hauptversammlung beschlosse­
nen Vergütungssystem entspricht. 

Gemäß § 14 der Satzung haben die Aufsichtsratsmitglieder Anspruch auf eine feste und eine variable Ver­
gütungskomponente. Die Höhe der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats bemisst sich nach den Auf­
gaben des Mitglieds im Aufsichtsrat. Die Vergütungsregelung berücksichtigt damit insbesondere auch die 
Vorgaben des DCGK.

Ausgestaltung 
Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen und einer etwa auf ihre Vergütung 
und Auslagen entfallenden Umsatzsteuer für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichts­
rat eine feste Vergütung in Höhe von 15.000,00 EUR zahlbar nach Ablauf des Geschäftsjahres. 

Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine variable Vergütung, in Höhe von 0,5 % des 
Konzern-EBIT vor Belastung mit der variablen Vergütung des Aufsichtsrats. 

Der Vorsitzende erhält jeweils 25.000,00 EUR, der stellvertretende Vorsitzende 20.000,00 EUR. 

Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, 
erhalten beide Vergütungsarten zeitanteilig entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit. 

Die Aufsichtsratsvergütung ist für alle drei Aufsichtsräte auf insgesamt maximal 200.000,00 EUR begrenzt. 

Die Gesellschaft trägt darüber hinaus die Kosten einer Vermögensschadenshaftpflichtversicherung für die 
Aufsichtsratsmitglieder.
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2.	 Individualisierte Offenlegung der Vergütung des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2024 gewährte und geschuldete Vergütung der gegenwärtigen und früheren Mit-
glieder des Aufsichtsrats nach § 162 AktG
Die folgende Tabelle stellt die den gegenwärtigen Aufsichtsratsmitgliedern im abgelaufenen Geschäftsjahr 
gewährten und geschuldeten festen und variablen Vergütungsbestandteile einschließlich des jeweiligen 
relativen Anteils nach § 162 AktG dar. Im Geschäftsjahr 2024 sind keine Veränderungen im Aufsichtsrat 
eingetreten, so dass Angaben zu früheren Aufsichtsratsmitgliedern entfallen.

Gemäß § 14 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft ist die Aufsichtsratsvergütung insgesamt erst nach Ablauf 
des Geschäftsjahres fällig. Im Ausweis für das Geschäftsjahr 2024 handelt es sich demzufolge um die im 
Jahr 2025 für das Geschäftsjahr 2024 auszuzahlende Vergütung.

IM GESCHÄFTSJAHR 2024 GEWÄHRTE UND GESCHULDETE VERGÜTUNG 
DER GEGENWÄRTIGEN MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS

Festvergütung Variable Vergütung Gesamtvergütung

2024 2023 2024 2023 2024 2023

in EUR in % in EUR in % in EUR in % in EUR in % in EUR in EUR

Matthias Weber
(Vorsitzender)

25.000 91 25.000 100 2.450 9 0 0 27.450 25.000

Andreas Kratzer
(stellv. Vorsitzender)

20.000 89 20.000 100 2.450 11 0 0 22.450 20.000

Dr. Klaus Fuchs 15.000 86 15.000 100 2.450 14 0 0 17.450 15.000

Insgesamt 60.000 89 60.000 100 7.350 11 0 0 67.350 60.000

Insgesamt 60.000 100 45.000 72 0 0 17.145 28 60.000 62.145

IV. VERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER JÄHRLICHEN VERÄNDERUNG DER VERGÜTUNGS-  
      UND ERTRAGSENTWICKLUNG

Die folgende vergleichende Darstellung stellt die jährliche Veränderung der gewährten und geschuldeten 
Vergütung der gegenwärtigen und früheren Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, der Ertragsentwick­
lung der Gesellschaft und der Vergütung von Arbeitnehmern auf Vollzeitäquivalenzbasis dar.

Hinsichtlich der Ertragsentwicklung der Gesellschaft werden der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag der 
Softing AG nach HGB sowie das Konzern-EBITDA nach IFRS herangezogen.
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Hinsichtlich der Vergütung der Arbeitnehmer wird auf die durchschnittlichen Löhne und Gehälter der Mit­
arbeiter der Softing AG im jeweiligen Geschäftsjahr abgestellt. Da die Softing AG eine Holding-Funktion 
ausübt, umfasst die interne Vergleichsgruppe lediglich drei Arbeitnehmer auf Vollzeitäquivalenzbasis.

VERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER JÄHRLICHEN VERÄNDERUNG DER ERTRAGSENTWICKLUNG 
SOWIE DER VERÄNDERUNG DER VERGÜTUNG DER ARBEITNEHMER, DES VORSTANDS UND DES 
AUFSICHTSRATS

Geschäftsjahr/Veränderung in % 2024 2023 2022 2021 2020

 I. ERTRAGSENTWICKLUNG

Jahresergebnis Softing AG (HGB) 83 –483 151 –129 –155

Konzern-EBITDA –44 41 7 17 36

II. DURCHSCHNITTLICHE VERGÜTUNG ARBEITNEHMER

Mitarbeiter der Softing AG –2 2 2 –1 0

III. VORSTANDSVERGÜTUNG

Dr. Dr. Wolfgang Trier (Vorsitzender) –4 20 –35 62 –36

Ernst Homolka –7 10 6 –4 –9

IV. AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

Matthias Weber
(Neuer Aufsichtsrat, Vorsitzender ab 6.5.2022)

10 36 100 - -

Andreas Kratzer, stellv. Vorsitzender
(stellv. Vorsitzender)

12 –4 38 50 0

Dr. Klaus Fuchs 16 9 38 –50 0

Haar, den 18. März 2025

Softing AG

Der Aufsichtsrat					     Der Vorstand
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HINWEIS ZU AUFTRAGSBEDINGUNGEN, HAFTUNG UND VERWENDUNG

Der nachstehende Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsbe­
richts nach § 162 Abs. 3 AktG wurde von der Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mün­
chen, aufgrund des Auftrages zur Prüfung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2024 bis 31. Dezember 2024 erteilt. Dieser Auftrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht und ihm 
liegen – auch im Verhältnis zu Dritten - die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 zu Grunde. 
Der Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers ist an die Softing AG, Haar, gerichtet und nicht dazu 
bestimmt, als Grundlage für Entscheidungen Dritter zu dienen. Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprü­
fungsgesellschaft, München, übernimmt deshalb Dritten gegenüber keine Verpflichtungen, Verantwor­
tung oder Sorgfaltspflichten, es sei denn, einem Dritten wurde schriftlich im Voraus etwas Abweichendes 
zugesichert.

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER DIE
PRÜFUNG DES VERGÜTUNGSBERICHTS NACH § 162 ABS. 3 AKTG

AN DIE SOFTING AG, HAAR

Prüfungsurteil
Wir haben den Vergütungsbericht der Softing AG, Haar, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 
31. Dezember 2024 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergü­
tungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht 
inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die An­
gaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt des Vergütungsberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter Be­
achtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG (IDW 
PS 870 (09.2023)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem Standard ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir ha­
ben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforderun­
gen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. Die 
Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / verei­
digte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

EINLADUNG HAUPTVERSAMMLUNG 2025



49

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats
Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, ein­
schließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner sind sie 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Vergü­
tungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen fal­
schen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen we­
sentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hierüber ein 
Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im Vergütungs­
bericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die formelle Voll­
ständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir die in­
haltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemes­
sene Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft.

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbericht unter Be­
rücksichtigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei für Anzeichen aufmerksam 
zu bleiben, ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellungen in Bezug auf die inhaltliche Richtigkeit 
der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des 
Vergütungsberichts enthält.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine solche 
irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in die­
sem Zusammenhang nichts zu berichten.

München, den 18. März 2025
Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Haendel						      Gössl
Wirtschaftsprüfer					    Wirtschaftsprüfer
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